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I. Grundlagen  
 

 Diagnostik in regionaler Kooperation: Grundanlage 
 

 Bearbeitung in den ReBBZ 
 

 Arbeitsschritte für DirK 
  
 
II. Weitergehender Fachinput 

 

 Diagnostik und Förderplanung  
 

 Zielgleiche und zieldifferente Beschulung 
 

 Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen 
 

 10-Felder-Orientierungsrahmen konkret (folgt) 
 

 Verfahrensempfehlungen zu Förderkonferenzen (siehe Arbeitsschritte, Weitergehendes 
folgt) 

 

 Kriterien zur Herleitung, Abgrenzung und Beschreibung sonderpädagogischer 
Förderbedarfe sowie für die Förderplanung in den einzelnen Förderschwerpunkten  

Auszug aus der BSB-Handreichung Inklusive Bildung und sonderpädagogische 
 Förderung, 1. Baustein Diagnostik und Förderplanung, 2019: Anlagen A 1 

o Lernen A 1.1 
o Sprache A 1.2 
o Emotionale und soziale Entwicklung A 1.3 

 

 Abgrenzung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs von pädagogischem Förderbedarf  
o Abgrenzung eines allgemeinen, migrationsbedingten Sprachförderbedarfs von einem                       

sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Sprache (A 2 aus o.g. 
Handreichung) 

o Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, 
Rechtschreiben oder Rechnen 
 

 Rechts- und Verordnungsrahmen 
o Sonderpädagogische Diagnostik, Förderplan 
o Widerspruch 
o Datenschutz 
o  
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III. Anlagen 

 

 Instrumente:  
DirK 1 Elterninformation (Fassung 04.2019) 
DirK 2 Dokumentationsbogen für die Förderkonferenz (Fassung 01.2020) 
DirK 3 10-Felder-Orientierungsrahmen (Fassung 01.2020) 
DirK 4 Gesprächsleitfaden (Fassung 01.2020) 
DirK 5 Diagnosebögen: 5.1 Lernen, 5.2 Sprache, 5.3 Emotionale und soziale 
 Entwicklung (Beispiel: Diagnosebogen Lernen) ((Fassung 01.2020) 
DirK 6  Arbeitsschritte: siehe unter I. (Fassung 09.2019) 

 

 Förderplanvorlage überarbeitet (folgt) 
 

 Informationsschreiben 
o Amtsleiterschreiben und Anlage vom 27.09.2018 
o B34- Informationsschreiben vom 15.01.2019 
 

 Arbeitshilfen:  
o Kooperative Förderplanung in acht Schritten (aus: Unterrichtsentwicklung: 

Förderplanung im Team, S. 16f; LISUM Berlin Brandenburg,2010) 
o … 
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I. Grundlagen 

 

Diagnostik in regionaler Kooperation: Grundanlage 

 

Für die 3. und 4. Jahrgangsstufe ist die sonderpädagogische Diagnostik für die Bereiche Lernen, 
Sprache, emotionale und soziale Entwicklung (LSE) dem Auftrag der bürgerschaftlichen 
Drucksache 21/11428 folgend gründlich überarbeitet und deutlich vereinfacht worden. Die 
vorherige aufwändige zweistufige Diagnostik ist für alle staatlichen Grundschulen ebenso wie für 
die Schulen in freier Trägerschaft bereits zum Schuljahr 2018/2019 abgelöst durch die 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK) von Grundschulen und ReBBZ: 

 Verbindliche Förderkonferenzen werden zum zentralen Kooperationselement von 
Grundschule und ReBBZ.  

 Die bereits etablierte Förderplanung wird die Grundlage für die Erörterung eines 
Unterstützungsbedarfes, die Entscheidung über einen LSE-Förderbedarf und bleibt Basis für 
die pädagogische Arbeit in den Schulen. 

 
Zugleich setzen Grundschulen und ReBBZ ihren gemeinsamen Auftrag die Inklusion 
voranzubringen um, wie die Drucksache 20/3641 Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen es 
beschreibt.  
 
Dieses Verfahren wird in der Grundanlage auch angewendet, wenn die Sorgeberechtigten eines 
Kindes bzw. Jugendlichen wünschen, dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf in den 
Bereichen Lernen, Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung überprüft wird und die 
Beschulung in einer Bildungsabteilung eines ReBBZ, an einem Gymnasium oder an einer Schule 
in freier Trägerschaft stattfindet.  
 
Mit DirK werden Schulen und ReBBZ deutlich entlastet. Die Schulen erstellen keine zusätzlichen 
Dokumente mehr, der vorherige umfangreiche Klärungsbogen ist ersatzlos gestrichen. 
Stattdessen stellt die Schule für die gemeinsame Förderkonferenz mit dem ReBBZ die Unterlagen 
ihrer regelhaften Arbeit zusammen:  
- Für Schülerinnen und Schüler mit bereits durch die Schule bis Ende der Jahrgangsstufe 2 

diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, 
Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung: aktueller sonderpädagogischer 
Förderplan als bis zum Verfahrensende gültige verwaltungsrechtliche Grundlage für die 
Zuordnung zum Personenkreis der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf LSE (gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 AO-SF), Auswertungen aktueller 
Kompetenzermittlungsverfahren/ Schulleistungstests, Schülerbogen, ggf. weitere Unterlagen 

- Für Schülerinnen und Schüler mit neu vermutetem sonderpädagogischem Förderbedarf in 
den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung: 
Beobachtungen, die die Schule für die Vermutung dokumentiert hat, Auswertungen aktueller 
Kompetenzermittlungsverfahren/ Schulleistungstests, Schülerbogen, ggf. weitere Unterlagen 
 

Die ReBBZ führen nicht mehr für jede Schülerin oder jeden Schüler die gesamte vertiefende 
Diagnostik durch, insbesondere nicht mehr alle Testverfahren (Schulleistungen, Persönlichkeit, 
Intelligenz u.a.). Sie erstellen auch nicht mehr in jedem Fall den umfangreichen Diagnosebogen. 
Regelhaft erfolgen nur noch ein Unterrichtsbesuch und eine Intelligenzdiagnostik.  Ein deutlich 
verkürzter Diagnosebogen wird nur noch für diejenigen Schülerinnen und Schüler eingesetzt, für 
die ein sonderpädagogischer Förderbedarf in Jahrgangsstufe 3 neu vermutet wird oder für die die 
gemeinsame Förderkonferenz zu dem Ergebnis kommt, dass für eine Klärung noch 
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weitergehende diagnostische Arbeiten von Grundschule und/ oder ReBBZ erforderlich sind. 
Dieser Diagnosebogen entspricht dem sonderpädagogischen Gutachten gemäß § 12 Absatz 3 
HmbSG. 
Für Schülerinnen und Schüler mit bereits schulisch bis Ende der Jahrgangsstufe 2 festgestelltem 
sonderpädagogischen Förderbedarf mit aktuellem Förderplan und einer einvernehmlichen 
Bestätigung dessen in der gemeinsamen Förderkonferenz von Grundschule und ReBBZ sind in 
der Regel weder für Grundschule noch für das ReBBZ weitergehende Arbeiten erforderlich. 
 Die gemeinsamen Förderkonferenzen in der unten beschriebenen Form werden in der 
Regel nicht zu einem zusätzlichen Termin „neben allem Anderen“, sondern werden eingefügt in 
die regelhafte Arbeit oder ersetzen anderes: Für die Grundschulen sind sie eine der regelhaften 
Förderkonferenzen in einer anderen Zusammensetzung und mit einem expliziten Auftrag. Für die 
ReBBZ-Fachkräfte sind sie im Falle einer bereits bestehenden einzelfallbezogenen 
Zusammenarbeit ein Fachgespräch, ebenso mit einem expliziten Auftrag, in dem zugleich immer 
die Gesamtsituation und anstehende Maßnahmen erörtert werden. Haben Grundschule und 
ReBBZ bislang zum Einzelfall nicht zusammengearbeitet, so ist die Förderkonferenz ein Element 
einer ggf. längerfristigen Zusammenarbeit.  
Zusammengefasst ist davon auszugehen, dass der Zeitaufwand sowohl für die Grundschulen als 
auch für die ReBBZ in der Summe deutlich reduziert wird. Die gewonnene Zeit und Energie kann 
in die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern fließen. Mit dieser Entlastung ist eine Forderung 
der Bürgerschaft zur Diagnostik in den Jahrgangsstufen 3 und 4 im Kontext der Weiterentwicklung 
der Inklusion an Hamburgs Schulen erfüllt. 
 
Die zugleich weiterhin erforderliche fachliche Klärung einer Entwicklungs- und 
Beschulungssituation, eines Unterstützungsbedarfes und eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfes wird mit dem neuen Verfahren DirK über die Förderplanung und 
Förderkonferenz als diejenigen Instrumente erfolgen,  die zur Regelaufgabe der Schulen 
gehören und für eine qualifizierte Diagnostik und Förderung fachlich unstrittig sind. 
Pädagogische Diagnostik umfasst alle Tätigkeiten, die die Voraussetzungen und Bedingungen 
für erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse einer Schülerin oder eines Schülers ermitteln, immer im 
Kontext der sie bzw. ihn umgebenden Bedingungen. Zentral sind gezieltes Beobachten und 
Dokumentieren, um eine Erkenntnis zu erlangen. Diagnostisches Handeln ist Grundlage für die 
gezielte, individuelle Lernprozessbegleitung in einem individuellen Bildungsverlauf. Individuell 
wird eine Förderung dann, wenn die individuellen Fördermöglichkeiten und -angebote der Schule 
an die Einzelne bzw. den Einzelnen mit ihren bzw. seinen individuellen Bedürfnissen und 
Bedarfen stetig angepasst werden. Diese Anforderung der zielgerichteten, individuellen 
Förderung respektive Individualisierung betrifft zunächst das gesamte Schulwesen, ist daher im 
HmbSG als Grundsatz für das schulische Lernen verankert (§ 3 Absatz 1 Satz 3). Diagnostik und 
individuelle Förderplanung sind die erforderlichen Instrumente: Diagnostik liefert die 
Informationen, um vor dem Hintergrund angestrebter Ziele sowie der allgemeinen und situativen 
Bedingungen pädagogische Maßnahmen für die Entwicklungs- und Lernprozessbegleitung zu 
entwickeln und in der Förderplanung zu dokumentieren.  
„Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf … Er ist eine Voraussetzung für die Qualität 
schulischer Förderung und zugleich ein Instrument zu ihrer Evaluation“ (Popp, Melzer u.a. 2013). 
Die Phasen der Diagnostik, Förderplanung, Umsetzung im schulischen Alltag, erneuter 
Diagnostik zur Evaluation als Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen und 
Förderplanfortschreibung gehen in der Praxis ineinander über. In diesem  Prozess sollen alle an 
der Bildung beteiligten schulischen Fachkräfte mitarbeiten, ebenso wie außerschulische 
Fachkräfte, einschließlich der Fallzuständigen aus dem ReBBZ, stets unter Einbeziehung der 
Sorgeberechtigten. Regelmäßig stattfindende Förderkonferenzen dienen der Planung und 
Evaluation der Förderung, der anschließenden Fortschreibung der Förderplanung sowie der 
unverzichtbaren Klärung von Aufgaben und Zuständigkeiten. Förderplanung und 
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Förderkonferenzen dienen als zentrale Instrumente der Qualitätssicherung für Förderung und 
schulische Bildung. 
Diesem Grundverständnis von Diagnostik und Förderung ist das Verfahren DirK verpflichtet. 
Zugleich wird im Kontext der sonderpädagogischen Diagnostik zur Feststellung eines 
sonderpädagogischen Förderbedarfs und der folgenden Förderplanung die Zuordnung von 
Schülerinnen und Schülern zu einer Personengruppe (Kategorisierung „LSE-Schülerinnen und –
Schüler“) als weitere Funktion von Diagnostik und Förderplanung bedient. Dies wiederum ist die 
Grundlage für die Schulorganisation des zukünftigen Jahrgangs 5, sodass gemäß § 15 Absatz 
3 Satz 1 AO-SF je Klasse durchschnittlich möglichst nicht mehr als vier Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugewiesen werden. Näheres regelt die Richtlinie zur 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
Hamburger Schulen vom 09.11.2017 (MBISchul 08.2017, S. 88ff).  Schließlich ist dies die Basis 
für die Ressourcenzuweisung gemäß Drucksache 21/11428. 
 
Durch die Grundanlage der gemeinsamen fachlichen Klärung der Situation einer Schülerin 
oder eines Schülers und ihres bzw. seines sonderpädagogischen Förderbedarfs durch 
Grundschule und ReBBZ werden etablierte Kooperationen von Grundschulen und  ReBBZ 
gestärkt. Die vielfach bereits bestehende Zusammenarbeit der Fachkräfte aus Schule und ReBBZ 
in Bezug auf einen Einzelfall rückt deutlich stärker ins Zentrum, indem die gemeinsamen 
Erkenntnisse nun regelhaft auch für die „Etappe“ der Klärung eines fortzusetzenden oder neu 
festzustellenden sonderpädagogische Förderbedarfs genutzt werden. Dies erfolgt insbesondere 
auch dann, wenn ein sonderpädagogischer Förderbedarf nicht bestätigt  wird, um anderweitige 
Unterstützungsmaßnahmen zu konkretisieren, die in die Förderplanung eingehen. 
Sorgeberechtigte werden gemeinsam einbezogen, der Datenschutz ist stets sicherzustellen. 
 
Für die Vorbereitung und die Durchführung der Förderkonferenzen erhalten die Grundschulen 
und ReBBZ einen Dokumentationsbogen mit einem Gesprächsleitfaden, der sie durch die 
Konferenz leitet und in dem die Erkenntnisse und Ergebnisse dokumentiert werden, einschließlich 
der Bestätigung oder Nichtbestätigung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs als 
Entscheidungsgrundlage für das ReBBZ. Ggf. wird vereinbart, dass Grundschule und ReBBZ 
weitere Klärungen vornehmen, um den Unterstützungsbedarf zu präzisieren und um die 
Entscheidungsgrundlage zum sonderpädagogischen Förderbedarf für das ReBBZ zu schaffen.  
Die Betrachtung des Einzelfalls findet nie nur auf das Individuum reduziert statt. Es geht immer 
um den Gesamtkontext, d.h. die Gestaltung der Lernsituationen, die Lerngruppe, die Interaktion 
aller Beteiligten, die Professionalität der Fachkräfte, deren Haltung, das Classroom Management 
u.v.m. Es wird eine gemeinsame Beratung über die Grundanlage inklusiver Beschulung in der  
Unterrichts- und Schulentwicklung. 
 
Schließlich werden die hamburgweit geltenden Standards und Kriterien für die Beschreibung 
eines sonderpädagogischen Förderbedarfs in den Bereichen Lernen, Sprache sowie emotionale 
und soziale Entwicklung zunehmend etabliert. Die gemeinsame Bearbeitung der Fragestellungen 
eines Unterstützungsbedarfes und eines möglichen sonderpädagogischen Förderbedarfs erfolgt 
mittels des 10-Felder-Orientierungsrahmens, der allen Fachkräften zur Verfügung gestellt ist. 
Ergänzend werden die überarbeiteten Inhalte der „Handreichung Inklusive Bildung und 
sonderpädagogische Förderung – Diagnostik und Förderplanung“ zu den einzelnen 
Förderschwerpunkten eingesetzt, die sich auch in den verkürzten Diagnosebögen LSE 
wiederfinden. So sind die „Kriterien und Indikatoren in den Förderschwerpunkten Lernen, 
Sprache, emotionale und soziale Entwicklung (LSE) in Abgrenzung zu einem pädagogischen 
Förderbedarf“ vom November 2015 deutlich weiterentwickelt und so ist zugleich eine 
hamburgweite Verbreitung sichergestellt.  
Eine professionelle Einschätzung bleibt besonders bedeutsam für die Abgrenzung eines 
sonderpädagogischen von einem pädagogischen Förderbedarf: Gemäß § 1 AO-SF geht es 
im Falle eines sonderpädagogischen Förderbedarfs immer um den bestmöglichen Ausbau der 
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individuellen Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten mit dem Ziel der Chancengleichheit, wobei 
stets von einem erheblichen Unterstützungsbedarf ausgegangen wird, dem mit zeitlich 
begrenzten Maßnahmen nicht hinreichend entsprochen werden kann (vgl. §§ 3-5 AO-SF). Dies 
ist ein wesentlicher Unterschied zu einem pädagogischen Förderbedarf wie z.B. einem 
Lernförder- oder Sprachförderbedarf, dem mit entsprechenden zeitlich eng begrenzten 
Maßnahmen zu begegnen ist.  
Allen Beteiligten muss die mögliche Auswirkung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs auf 
die Schulkarriere bewusst sein, insbesondere die Konsequenz der Nichterlangung eines 
Schulabschlusses in der allgemeinbildenden Schule bei langandauernder zieldifferenter 
Beschulung, d.h. einer Beschulung, für die die Leistungsanforderungen gemäß der allgemeinen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen nicht gelten. Auch hier verlagert sich der 
Aufgabenschwerpunkt der ReBBZ von der aufwändigen zweistufigen Diagnostik hin zu einer 
verbindlichen Beratung und Qualifizierung. 
Mit diesem Vorgehen wird der Kritik an der zu geringen Trennschärfe und Aussagekraft der 
sonderpädagogischen Diagnostik begegnet. 
 
Während des gesamten Überprüfungsverfahrens werden die Sorgeberechtigten gemäß AO-SF 
einbezogen: In jedem Fall informiert die Schule die Sorgeberechtigten gemäß § 11 Absatz 3 Satz 
2 AO-SF zum Beginn über die Vorgehensweise der Diagnostik in regionaler Kooperation sowie 
über die sich für die Schülerin oder den Schüler ergebenden Auswirkungen und Ziele der 
sonderpädagogischen Förderung und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme auf dem 
Dokumentationsbogen der Elterninformation.  Während der Überprüfung sind die 
Sorgeberechtigten gemäß § 12 Absatz 5 AO-SF über die vorgesehene Diagnostik und ihren 
Zeitpunkt zu informieren. 
Schließlich sind die Sorgeberechtigten gemäß § 14 Absatz 2 AO-SF über das Ergebnis der 
Überprüfung und die Feststellung einschließlich der sich daraus für die sonderpädagogische 
Förderplanung ergebenden Folgen sowie der damit gegebenenfalls verbundene zieldifferenten 
Beschulung und der möglichen Folgerungen für den Abschluss zu informieren. Der 
sonderpädagogische Förderplan oder der Diagnosebogen, der dem sonderpädagogischen 
Gutachten gemäß § 12 Absatz 3 HmbSG entspricht,  ist den Sorgeberechtigten im Gespräch zu 
erläutern und auszuhändigen. Ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (vgl. § 12 
Absatz 5 Satz 2 und 3 AO-SF). Dies erfolgt durch Schule und ReBBZ. 
 
Der zeitliche Ablauf stellt die Vorbereitung der Schulorganisation für die zukünftige 
Jahrgangsstufe 5 für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf LSE 
sicher:  
 
Spätestens vier Wochen vor den Sommerferien liegen alle Unterlagen im Schülerbogen dem 
ReBBZ vor für eingebrachte Schülerinnen und Schüler mit zuvor schulisch festgestelltem LSE-
Förderbedarf sowie für Schülerinnen und Schüler, für die die gemeinsame Förderkonferenz eine 
Neuvermutung eines LSE-Förderbedarfes bestätigt. Zugleich stellt die Grundschule in DiViS 
einen LSE-Antrag („LSE-Förderung beantragen“), der den ReBBZ zur Bearbeitung in der 
Fachanwendung „SPF“ übermittelt wird. Nach der Eingabe des Antrags wird der Status in DiViS 
„in Bearbeitung“ angezeigt bis ein Bescheid in SPF durch das jeweilige ReBBZ erteilt und an 
DiViS übermittelt wird. Ist ein Antrag beschieden, ändert sich der Status von „In Bearbeitung“ in 
„genehmigt“, ggf. mit einer Befristung, oder in „abgelehnt“ ohne Befristung. In der „Übersicht 
Sonderpädagogischer Förderbedarfe“ wird in der Spalte „festgestellter vorrangiger Förderbedarf“ 
der Status, ggf. einschließlich einer Zieldifferenz, angezeigt. 
Eine Entscheidung und Bescheiderstellung durch das ReBBZ erfolgt in eindeutigen Fällen 
spätestens bis zu den Herbstferien der Jahrgangsstufe 4, in Fällen, in denen eine Diagnosebogen 
erstellt wird, bis zu den Weihnachtsferien der Jahrgangsstufe 4.  
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Bearbeitung in den ReBBZ 
 

 Aufgabe der ReBBZ:  
o Inklusion in der Region unterstützen und voranbringen 
o Von außen unterstützende Institution, die eng mit den allgemeinen Schulen 

zusammenarbeitet 
o DirK: Entscheidungsträger 

 

 Professionalität des ReBBZ:  
o Hält Blick von außen 
o Bringt Fachexpertise ein, hier diagnostische Fachexpertise 
zugleich auch 
o Gemeinsame Verantwortung für die Situation mit unterschiedlichem Auftrag:  

 Schule trägt Verantwortung für pädagogische Arbeit mit Schüler 
 ReBBZ unterstützt Schule darin, selbst mögliche Lösungen für Probleme zu 

finden: gemeinsam Situationen betrachten, Fragen stellen, Ressourcen 
erkennen, mögliche Lösungen finden 

 ReBBZ übernimmt Verantwortung für Stärkung der Schule 
 Ggf. ReBBZ übernimmt Mitverantwortung für pädagogische Arbeit mit 

Schüler 
o Gemeinsame Verantwortung für eine effektive Förderkonferenz:  

 Gestaltung 
 Professioneller Umgang mit divergierenden Einschätzungen 

o gezielte Nutzung der Multiprofessionalität der ReBBZ 
  
 Multiprofessionelle Bearbeitung sonderpädagogischer Fragestellungen: 

o Jede Berufsgruppe bringt als Fallzuständige  
 ihr Fallwissen ein 
 ihre Aspekte zur Situation und zum Unterstützungsbedarf ein.  

o Jede Mitarbeiterin/ jeder Mitarbeiter arbeitet in das Verschriftungsformat hinein, z.B. 
schriftliche Vorbereitung für eine Förderkonferenz, Diagnosebogen. 

o Jede Berufsgruppe bringt ihre spezifische Fachexpertise ein. 
o Sonderpädagogen/Sonderpädagoginnen oder Psychologinnen/Psychologen 

- übernehmen die Federführung für die Fallbearbeitung   
- leiten Förderkonferenzen mit der Schule 
- erarbeiten den Unterstützungsbedarf des Schülers/der Schülerin 
- arbeiten mit den vorgegebenen Instrumenten und Dokumenten (z.B. 

Diagnosebogen).  
Die Expertise ebenso wie deren Überschneidungen gerade dieser beiden 
Berufsgruppen werden gezielt genutzt, da dies fachlich und inhaltlich 
gewinnbringend ist.  
Der einzelfallbezogene Austausch beider Berufsgruppen ist erwünscht und 
entspricht den datenschutzrechtlichen Anforderungen. 

o Die finale Prüfung erfolgt durch eine Sonderpädagogin/ einen Sonderpädagogen. 
o Die einzelfallbezogene multiprofessionelle Zusammenarbeit erbringt einen 

Kompetenztransfer. 
 
 Fallzuständige/Fallzuständiger bringt Fallwissen ein: 

o Datenschutz: Verordnung sieht Weitergabe von Information innerhalb einer 
Dienststelle vor  

o Individuelle Entscheidung, ob aktueller Unterrichtsbesuch erforderlich ist 
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 ReBBZ bringt Fachexpertise in Entwicklungsdiagnostik ein:  

o Unterrichtsbesuch mit Beobachtungskriterien 
o Standardisierte Entwicklungsdiagnostik 
o Fachgespräche 
o Elterngespräche 

 
 Entwicklungsdiagnostik mit Intelligenztest:  

o Regelverfahren: Für jede Schülerin/jeden Schüler liegt ein vollständiges 
Auswertungsprofil einer maximal 2 Jahre alten Intelligenzdiagnostik vor 

o Profilanalyse und – interpretation liefern wertvolle Hinweise auf das kognitive 
Entwicklungsprofil, auf Stärken zum Ansetzen, auf Motivation, Selbststeuerung, 
Lernstrategien, auf Schwierigkeiten in Fertigkeiten/Wissen  

o Ableitung pädagogischer Intervention, Gestaltung von Lernsituationen 
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Arbeitsschritte für DirK 

DirK-Arbeitsschritte 
 

Was ist zu tun? Wie? Wer ist 
verant-
wortlich? 

Bis wann? erl 

Elternin-
formation 

Elterngespräch und -unterschrift, mit Bogen 
DirK 1 Elterninformation 

Schule, ggf. 
mit ReBBZ-
Fachkraft 

Vor Meldung  

Meldung der 
Schülerinnen 
und Schüler für 
eine 
Förderkonferenz 

An das ReBBZ-Geschäftszimmer:  
1. Daten „Meldung bis 31.01.“ auf S. 1 des 

Bogens DirK 2  
2. Bogen DirK 1 Elterninformation 

Schule 31.01. d.J.  

Fallerfassung RAB, Diagnostikliste o.ä. 
ZSR-Ausdruck 

ReBBZ Nach Eingang  

Gemeinsame 
Verabredung des 
Vorgehens 

Organisation:  
- Unterlagen als Papier/Fax/Scan an das 

Geschäftszimmer bis … 
- Verantwortliche/ Koordination 
- Kommunikationswege 
- Terminvorschläge für FöKonf durch 

Schule für Unterrichtsbesuche etc. 
- Klärung: Was benötigt/macht wer? 

 
Elterneinbeziehung: Wer was wann? 
  
Förderkonferenz:  
- Einbetten der FöKonf in regelhafte 

FöKonferenzstruktur der Schule 
- Ausgewählte Methode für FöKonf? 
- Teilnehmer aus Schule: FöKo, 

Sonderpäd. , KL, ggf. Eltern, weitere 
- TN ReBBZ: Fachkraft, ggf. Tandem aus 

Fallzuständiger/m + Sonderpäd/ Psych 
 
Ggf. weitergehende Klärung 
 
Elterninformation über Entscheidung 

Schule und 
ReBBZ: 
Jeweils 
Gesamt-
verantwort-
liche, z.B. 
ReBBZ-
Ansprech-
partner für 
Schule mit 
FöKo Schule 

  

Vorbereitung der 
Förderkonferenz  

Unterlagen an das ReBBZ-Geschäftszimmer 
gemäß Liste in DirK 2 Dokumentationsbogen 
an ReBBZ 

Schule   

für SuS mit neu 
vermutetem 
LSE-
Förderbedarf: 
Dokumentierte 
Beobachtungen 
zur Entwicklung 

Form der Verschriftung ist nicht vorgegeben, 
Schule entscheidet. 
Inhalte orientieren sich an 10-Felder-
Orientierungsrahmen. 

Schule   
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Informationen 
einholen  

Sichtung und erste Analyse: 
ReBBZ-intern:  
- S bekannt? -> Fallzuständiger 
- S nicht bekannt -> Zuordnung 
Zuständige/r  
- sichtet Unterlagen von Schule 
- terminiert Unterrichtsbesuch 
- terminiert Diagnostik (I-Test, ggf. 

Schulleistungstest..) 
- ggf. Elterngespräch 

ReBBZ   

Durchführung 
der 
Förderkonferenz 

- ReBBZ leitet und protokolliert 
- Gemeinsame Bearbeitung und 

Verantwortung -> Protokoll 
- Protokollunterschriften Schule+ReBBZ  

Schule    

Protokoll - In FöKonf abgeschlossen  
- Kopien an TN 
- Original in Schülerbogen 

ReBBZ 
 
Schule 

  

Ggf. 
weitergehende 
Diagnostik 

Umsetzung der Verabredungen aus FöKonf 
 

Schule und 
ReBBZ 

Schule: Bis 4 
Wo vor Som-
merferien 

 

(weitergehende) 
gemeinsame 
Fallarbeit 

Umsetzung der Verabredungen aus FöKonf Schule und 
ReBBZ 

Fortlaufend 
anlass-
bezogen 

 

DiViS-Antrag Schüler-> Förderungen -> Button „LSE-
Förderung beantragen“ (auch bei Aufhebung) 
-> Datum, Förderschwerpunkt, ggf. 
Zieldifferenz, ReBBZ-> speichern 

Schule Bis 4 Wochen 
vor Sommer-
ferien 

 

Schülerbogen an 
ReBBZ 

Schülerbogen mit  
- Unterschriebenem DirK 2 

Dokumentationsbogen  
- Unterlagen gemäß Liste S.1 DirK 2 

Dokumentationsbogen  

Schule Bis 4 Wochen 
vor Sommer-
ferien 

 

Prüfung ReBBZ-Leitung  ReBBZ-Ltg. zeitnah  

Ggf. 
weitergehende 
Diagnostik 

Fortsetzung der Verabredungen aus FöKonf, 
ggf. weiteres 

ReBBZ   

Ggf. verkürzter 
Diagnosebogen 

bei: offenen Fällen aus Förderkonferenz und 
Neuvermutungen 
ReBBZ immer: Elterngespräch 

ReBBZ   

Entscheidung 
 

Fachgespräch mit ReBBZ-Fachkraft ReBBZ-
Leitung  

  

Eltern-
information 

Elterngespräch  
 

Nach 
Absprache: 
gemeinsam 
oder Schule 
oder ReBBZ 

Vor Bescheid-
erstellung  

 

Bescheid Bescheiderstellung ReBBZ Ab Eingang 
Schüler-
bogen bis 
Herbst-/ 
Weihnachtsf 

 

Förderplan  Erstellung/ Aktualisierung 
 
 

Schule und 
ReBBZ 

Fortlaufend 
anlass-
bezogen 
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II. Weitergehender Fachinput 

 

Diagnostik und Förderplanung  
 
 
Pädagogische Diagnostik umfasst alle Tätigkeiten, die die Voraussetzungen und Bedingungen 
für erfolgreiche Lehr- und Lernprozesse einer Schülerin oder eines Schülers ermitteln, immer im 
Kontext der sie bzw. ihn umgebenden Bedingungen. Zentral sind gezieltes Beobachten und 
Dokumentieren, um eine Erkenntnis zu erlangen. Diagnostisches Handeln ist Grundlage für die 
gezielte, individuelle Lernprozessbegleitung in einem individuellen Bildungsverlauf. Individuell 
wird eine Förderung dann, wenn die individuellen Fördermöglichkeiten und -angebote der Schule 
an die Einzelne bzw. den Einzelnen mit ihren bzw. seinen individuellen Bedürfnissen und 
Bedarfen stetig angepasst werden. Diese Anforderung der zielgerichteten, individuellen 
Förderung respektive Individualisierung betrifft zunächst das gesamte Schulwesen, ist daher im 
HmbSG als Grundsatz für das schulische Lernen verankert (§ 3 Absatz 1 Satz 3). Diagnostik und 
individuelle Förderplanung sind die erforderlichen Instrumente: Diagnostik liefert die 
Informationen, um vor dem Hintergrund angestrebter Ziele sowie der allgemeinen und situativen 
Bedingungen pädagogische Maßnahmen für die Entwicklungs- und Lernprozessbegleitung zu 
entwickeln und in der Förderplanung zu dokumentieren.  
 
„Ein Förderplan ist ein schriftlicher Plan zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit (sonder-)pädagogischem Förderbedarf … Er ist eine Voraussetzung für die Qualität 
schulischer Förderung und zugleich ein Instrument zu ihrer Evaluation“ (Popp, Melzer u.a. 2013). 
Die Phasen der Diagnostik, Förderplanung, Umsetzung im schulischen Alltag, erneuter 
Diagnostik zur Evaluation als Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen und 
Förderplanfortschreibung gehen in der Praxis ineinander über. In diesem  Prozess sollen alle an 
der Bildung beteiligten schulischen Fachkräfte mitarbeiten, ebenso wie außerschulische 
Fachkräfte, einschließlich der Fallzuständigen aus dem ReBBZ, stets unter Einbeziehung der 
Sorgeberechtigten. Regelmäßig stattfindende Förderkonferenzen dienen der Planung und 
Evaluation der Förderung, der anschließenden Fortschreibung der Förderplanung sowie der 
unverzichtbaren Klärung von Aufgaben und Zuständigkeiten. Förderplanung und 
Förderkonferenzen dienen als zentrale Instrumente der Qualitätssicherung für Förderung und 
schulische Bildung. 
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Zielgleiche und zieldifferente Beschulung/ Bezugsrahmen 
 
Die Begriffe „zielgleich“ und „zieldifferent“ sind aus schulrechtlicher sowie aus pädagogisch-

praktischer Sicht relevant: Sie beziehen sich auf die Bildungsziele, die in den Bildungsplänen 

für die Grundschule, die Stadtteilschule und das Gymnasium (dort in Rahmenplänen für Fächer, 

Lernbereiche und Aufgabengebiete) niedergelegt sind. Diese Bildungspläne gelten grundsätzlich 

für alle Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Bildungsgängen (auch an Sonderschulen). 

Bildungsziele sind in den Bildungsplänen definiert: 

- für die Grundschulen 

- als Beobachtungskriterien für das Ende der Jahrgangsstufen 1 und 2, 

- als Regelanforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 4, 

- für die Stadtteilschulen 

- als Mindestanforderungen und erhöhte Anforderungen Ende Jg. 6, 

- als Mindestanforderungen Ende Jg. 8 mit Blick auf den mittleren Bildungsabschluss, 

- als Mindestanforderungen für den ersten allgemeinbildenden Abschluss Ende Jg. 9, 

- als Mindestanforderungen für mittleren Bildungsabschluss Ende Jg 10, 

- als Mindestanforderungen für den Übergang in die Studienstufe (Jahrgangsstufen 12 und 

13) am Ende der Jahrgangsstufen 9, 10 und 11, 

- für die Gymnasien 

- als Mindestanforderungen für den Übergang in die Studienstufe am Ende der 

Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 und 

- als Anforderungen für das grundlegende und das erhöhte Niveau in der Studienstufe 

(Jahrgangsstufen 11 und 12). 

 

Zielgleich:  gemäß den Anforderungen der Bildungspläne für die Grundschule, die 

 Stadtteilschule oder das Gymnasium (vgl. § 1 Absatz 2 AO-SF), d.h. in Inhalt und 

 Zeitraum/-punkt. 

Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich 

Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung werden zielgleich beschult. 

 

Zieldifferent: gemäß den Anforderungen des individuellen sonderpädagogischen Förderplans 

 (vgl. § 22 Absatz 2 Satz 1 AO-SF).  

 Die Beeinträchtigungen sind langfristig und schwerwiegend.  

Die Bildungspläne werden für die pädagogische Arbeit als Orientierungsrahmen 

genutzt, doch Inhalte sind dann nicht wirksam, wenn sie nicht den individuellen 

Voraussetzungen entsprechen. Die Zeiträume und - punkte (s.o.) gelten nicht.  

 Eine zieldifferente Beschulung bezieht sich auf alle Fächer und Lernbereiche.  

 (Zum Ausnahmefall einer „Zieldifferenz in Teilbereichen“  s.u..) 

Das Ziel des Bildungsgangs kann nach Einschätzung der Schule wahrscheinlich 

nicht erreicht werden, d.h. die Schule schätzt das Erreichen des ersten 

allgemeinbildenden Abschlusses (auch mit Hilfen und Erleichterungen) als nicht 

wahrscheinlich (§ 14 (4) AO-SF beachten) ein. 

Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten sonderpädagogischen 

Förderbedarf im Bereich Lernen werden in Bezug auf die überfachlichen ebenso wie 

die fachlichen Kompetenzen zieldifferent gemäß den Anforderungen des 

individuellen sonderpädagogischen Förderplans beschult.  
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Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich 
Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung, die im Einzelfall zieldifferent beschult 
werden:  
 
Sofern es Schülerinnen oder Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich 
Sprache oder emotionale und soziale Entwicklung aufgrund der individuellen Lernmöglichkeiten 
für einen begrenzten Zeitraum nicht möglich ist, an den fachlichen Anforderungen gemäß der 
allgemeinen Bildungspläne zu arbeiten, ist ein zieldifferenter Unterricht in Bezug auf die 
fachlichen Kompetenzen im Einzelfall möglich: AO-SF § 14 Absatz 4 Nummer 3: „Die zuständige 
Behörde kann eine zieldifferente Förderung, die gemäß den Anforderungen des individuellen 
sonderpädagogischen Förderplans erfolgt, aus wichtigen Gründen genehmigen.“  
In der gemeinsamen Diagnostik und Förderkonferenz ist abzuwägen, ob eine zieldifferente 
Beschulung im Sinne einer zeitlich befristeten „zieldifferenten Beschulung“ oder im Sinne eines 
zeitlich befristeten „weiteren sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen“ angezeigt 
erscheint. Wichtige Gründe können sein:   
- für zeitlich befristete „zieldifferente Beschulung“: Immense Probleme in für den vorrangigen 

Förderschwerpunkt relevanten Bereichen, die zu deutlichen Beeinträchtigungen auf der 
Ebene fachlicher Kompetenzen führen. 

- für einen zeitlich befristeten, „weiteren sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich 
Lernen“: Immense Probleme in für den vorrangigen Förderschwerpunkt relevanten Bereichen, 
die zu derart umfänglichen und länger dauernden Beeinträchtigungen auf der Ebene 
fachlicher Kompetenzen führen, dass Lernen als nachrangiger, jedoch noch nicht als 
vorrangiger Förderschwerpunkt zu benennen ist. 

Der Bescheid wird in diesen Fällen für den gesamten Status befristet, d.h. für den 
sonderpädagogischen Förderbedarf und die Zieldifferenz, da diese Beschulungsbedingung 
besonders intensiv begleitet werden muss, um die mögliche Option eines Schulabschlusses nicht 
zu gefährden. 
 
 
Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen 
 
In Bezug auf die überfachlichen Kompetenzen erfolgt die Einschätzung der Entwicklung der  
Schülerinnen oder Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf stets gemäß der Inhalte des 
sonderpädagogischen Förderplans. Die im Bildungsplan benannten Kompetenzen dienen als 
Orientierung, nicht als Einschätzungsbezugsrahmen. Die persönliche Bezugsnorm hat Vorrang 
vor der kompetenzorientierten Norm (Bildungsplan) ebenso wie vor der sozialen (Lerngruppe) 
Bezugsnorm. Die Orientierung an der Lerngruppe wäre hier pädagogisch nicht zielführend. 
Zugleich wird diese Abweichung von den Anforderungen des Bildungsplans nicht gesondert 
festgelegt oder beschieden, da sie förderschwerpunktimmanent ist.  
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Kriterien zur Herleitung, Abgrenzung und Beschreibung sonderpädagogischer 
Förderbedarfe sowie für die Förderplanung in den einzelnen Förderschwerpunkten 
 
Die möglichst präzise Beschreibung des individuellen Unterstützungs- und Förderbedarfs einer 
Schülerin oder eines Schülers ist im Rahmen von Diagnostik und Förderung die Voraussetzung, 
um die Unterstützung gezielt auszurichten. Dabei ergeben sich immer wieder Einzelfälle, in denen 
es zunächst schwierig erscheint, einen sehr komplexen Förderbedarf eines Kindes oder 
Jugendlichen auf einen der in den §§ 3 bis 10 AO-SF benannten Bereiche als handlungsleitenden 
Förderbedarf zu fokussieren und diesen genau zu beschreiben.  
Die in den nachfolgenden Textabschnitten zusammengestellten Kriterien und Leitfragen bieten 
eine Grundlage für diese Beschreibungen. Hierbei werden zunächst die Vorgaben der AO-SF für 
die einzelnen Förderschwerpunkte wiedergegeben.Die Textauszüge werden ergänzt durch 
Fragestellungen, die für Fallanalyse, Ableitung des vorrangigen Förderbedarfs – auch in 
Abgrenzung zu anderen Förderbedarfen – sowie die Darlegung in Diagnosebögen, Gutachten 
und Förderplänen hilfreich sein sollen. Schließlich werden zentrale Aspekte der Förderung als 
Grundlage für die Förderplanung benannt.  
 
 
A 1.1 Förderschwerpunkt Lernen 
 
Vorbemerkung: Ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen ist gegenüber 
anderen möglichen sonderpädagogischen Förderbedarfen dann als vorrangig zu 
gewichten, wenn die für diesen Förderschwerpunkt spezifischen Fördermaßnahmen im 
schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess begründet als handlungsleitend 
anzusehen sind. 
 
§ 3 AO-SF:  
„Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen besteht, wenn bei einer Schülerin 
oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf  
- beim Aufbau eines für das schulische Lernen angemessenen Lern- und Leistungsverhaltens 

sowie  
- beim Erwerb grundlegender kognitiver Strukturen festgestellt wird.  
Die sprachliche Entwicklung, die Motorik und sensorische Integration und die Entwicklung des 
Arbeits- oder Sozialverhaltens sind bei der Überprüfung des Förderbedarfs sowie bei der Planung 
und Umsetzung der sonderpädagogischen Förderung angemessen zu berücksichtigen.“ 
 
 
Fragestellungen, die im Rahmen von Diagnostik und Förderung zu klären sind:  
 

 Liegt – bei ausgebildeten Basisfertigkeiten und –kompetenzen - eine deutliche 
Beeinträchtigung der grundlegenden kognitiven Strukturen sowie der Lernstrategien 
im Verhältnis zum Lebensalter der Schülerin oder des Schülers vor, die sich in Bezug auf 
folgende Bereiche zeigt: 
 
- Fähigkeit zur Handlungsplanung und –strukturierung 

Handlungsideen entwickeln, umsetzen und in Bezug auf die Zielerreichung reflektieren, 
beobachtbar z.B. im Spielverhalten, Freizeitverhalten und/oder Lernverhalten 

 
- Grundlegende kognitive Strukturen  

Kognitive/s Wissen und Fertigkeiten: Profil in Intelligenzdiagnostikverfahren aus 
unterschiedlichen Bereichen (Terminologie und Klassifizierung variieren): z.B. Serielles 
od. sequentielles Erfassen, visuelle/auditive Wahrnehmung, Gedächtnis (visuell, auditiv, 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

16 
 

phonologisch); Arbeitsgedächtnis/Kurzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis; 
Verarbeitungsgeschwindigkeit,  

 
- Lernstrategien/Lernmethodische Kompetenzen (Performanz) 

o kognitive Lernstrategien: Logisches Denken: Wissen und Fertigkeiten organisieren 
und aktivieren, konkretisieren und abstrahieren, Zusammenhänge/Beziehungen 
erfassen und Schlussfolgerungen ziehen (Transfer); auf verschiedenen 
Wahrnehmungs- und Gedächtnisebenen 

o Motivational-emotionale Lernstrategien: sich positive Ziele setzen und diese 
verfolgen, sich bei Zielerreichung belohnen, Misserfolg bewältigen, durchhalten, 
negative Emotionen überwinden etc. 

o Selbstinstruktion/Eigensteuerung: Aufmerksamkeitsrichtung und –fokussierung 
bei Planung und Umsetzung und Kontrolle einer Handlung (s.o.); Steuerung des 
eigenen Lernhandelns durch „innere Anweisungen“, Selbständigkeit, 
Informationen beschaffen und gezielt nutzen, Hilfen selbstständig nutzen 
 

- Fachl. Kompetenzen: die kognitiven Strategien sind nicht hinreichend, um grundlegende 
mathematische und schriftsprachliche Kompetenzen aufzubauen, so dass die 
Beobachtungskriterien ebenso wie die Regelanforderungen der Bildungspläne für die 
allgemeinen Schulen inhaltsbezogen nur zum Teil für die Beschulung herangezogen 
werden, die zeitlichen Dimensionen jedoch für Beschulung und Bewertung nicht als 
Maßstab dienen.  
 

- Sprachhandlungskompetenz 
Kommunikative Fähigkeiten/sprachstrukturelles Wissen und deren/dessen Anwendung  = 
kommunikative Mittel situations- und adressatengerecht einsetzen 

 
- Realistisches Selbstkonzept/ Personale Identität 

o Sich der Wirkung seines Handelns bewusst sein, Verantwortung für sein Tun 
übernehmen 

o Sich mit anderen vergleichen 
o Eigene Wünsche erkennen, Interessen entwickeln sowie diese in Beziehung zur 

Umwelt adäquat im Alltag umsetzen 
o Sich seiner fachlichen und überfachlichen Kompetenzen bewusst sein und daraus 

Handlungskonsequenzen entwickeln 
 

- Eigenständigkeit in der Gestaltung und Pflege sozialer Kontakte/ Soziale Identität 
o Form der Kontaktaufnahme 
o Eigenständige Interaktion mit Gleichaltrigen 
o Eigene Wünsche erkennen, Interessen entwickeln sowie diese in Beziehung zur 

Umwelt adäquat im Alltag umsetzen  
o Sich als Teil einer Gruppe wahrnehmen 
o Kenntnis und Einhaltung sozialer Konventionen und Regeln (Nähe-Distanz;  Mein-

Dein) 
o Umgang mit Konflikten 

 
 

- Alltagsorientierung 
Eine selbstständige Alltagsbewältigung vorausgesetzt: Anpassung an veränderte 
Alltagssituationen: Individuelle Strategie im Umgang mit Unvorhersehbarem bzw. nicht 
vertrauten Problemstellungen im Alltag 
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 Ist der damit verbundene Unterstützungs-/Entwicklungsbedarf im schulischen Alltag  
- vorrangig,  
- erheblich (umfänglich und schwerwiegend) und  
- langandauernd? 

 Ist der damit verbundene Unterstützungs-/Entwicklungsbedarf im schulischen Alltag 
abzugrenzen von einem Unterstützungs-/Entwicklungsbedarf  
- im sonderpädagogischen Bereich geistige Entwicklung sowie im Bereich der 

emotionalen und sozialen Entwicklung? 
- durch eine „besondere Schwierigkeit im Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechnen“ gemäß Richtlinie von 2006)  
 

 Liegt im Zusammenhang mit einer medizinischen Diagnose einer Entwicklungsstörung 
des Kindes- oder Jugendalters (insbesondere sind hier zu nennen F8-ICD 10 Diagnosen: 
Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache, schulischer Fertigkeiten, der 
motorischen Funktionen, tiefgreifende Entwicklungsstörungen sowie F9-ICD 10 Diagnosen: 
Hyperkinetische Störungen, Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen sowie Störungen des 
Sozialverhaltens) auch ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Lernen vor? Wie 
ist dieser diesbezüglich zu begründen? 
 
 

Instrumente der Diagnostik 
 

 Informelle, kriteriengeleitete Verfahren wie zum Beispiel die kontinuierliche und gezielte 
Beobachtung, Interaktion, Exploration, Arbeitsproben und Lernnachweise 

 standardisierte Verfahren:  
- Intelligenztests: Profilauswertung 
- Fragebögen zu Verhalten und Persönlichkeit SDQ; ggf. CBCL/6-18R, TRF/6-18R, 

 YSR/11-18R, PFK, LSL 
- Schulleistungstests  

 
 
Bestandteile der sonderpädagogischen Förderung in diesem Förderschwerpunkt sind 
insbesondere 
 

 die Erschließung und Entwicklung individueller Lernwege zur Ermöglichung der Aufnahme, 
der Verarbeitung und der handelnden bzw. sprachlichen Durchdringung von Bildungsinhalten  

 die Ermöglichung von Lern- und Leistungserfolgen durch individuelle Lernunterstützung,  

 der größtmögliche Aufbau kognitiver Strategien, um kognitive Anforderungen zu bewältigen 

 die individuelle Stärkung der Eigenmotivation und des Selbstkonzeptes, um 
Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Ausdauer zu entwickeln 

 die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit mit dem Ziel der Erlangung größtmöglicher 
Selbstständigkeit in der Gesellschaft sowie im Arbeitsleben.  
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A 1.2 Förderschwerpunkt Sprache 
 
Vorbemerkung: Ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Sprache ist gegenüber 
anderen möglichen sonderpädagogischen Förderbedarfen dann als vorrangig zu gewichten, 
wenn die für diesen Förderschwerpunkt spezifischen Fördermaßnahmen im schulischen 
Erziehungs- und Bildungsprozess begründet als handlungsleitend anzusehen sind. 
 
§ 4 AO-SF (Verordnung über die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf vom 31. Oktober 2012) 

„Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Sprache besteht, wenn bei einer 
Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf  
beim Aufbau und in der Nutzung sprachlicher Handlungskompetenz festgestellt wird,  
dem durch individuelle unterrichtliche Unterstützung oder zeitlich begrenzte 
Sprachfördermaßnahmen nicht hinreichend entsprochen werden kann.“ 
 

Sprachliche Handlungskompetenz ist dann eingeschränkt, wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler Sprache nicht erfolgreich nutzt:  

 für die Kommunikation und Interaktion  

 für die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung, für die Aneignung der Welt, als 
Werkzeug der Erkenntnis, für die kognitive Entwicklung  

 als zentrales Medium schulischen Lernens in der Bildungssprache Deutsch.  
 
 
Fragestellungen, die Rahmen von Diagnostik und Förderung zu klären sind: 
 

 Liegt – bei ausgebildeten grundlegenden kognitiven Strukturen und Lernstrategien– eine 
deutliche Beeinträchtigung der Sprachhandlungskompetenz im Verhältnis zum 
Lebensalter sowie im Falle eines Migrationshintergrundes im Verhältnis zur Kontaktzeit 
(Beginn und Dauer) zur Bildungssprache Deutsch vor, die sich in Bezug auf folgende 
Bereiche zeigt:  
 
- Sprachstrukturelles Wissen ist auf verschiedenen Ebenen beeinträchtigt: 

o morphologisch-syntaktisch: 
- Hinweis auf eine Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES): SVK und V2 

sowie Partizip regelmäßiger Verben sind nicht korrekt  
- Kaum Satzergänzungen 
- Keine Nebensätze 

o phonetisch oder/und phonologisch (Aussprache): Phoninventar ist nicht korrekt, 
phonologische Prozesse sind nicht überwunden 

o semantisch-lexikalisch: reduziertes Lexikon  und /oder Speicher- bzw. Abrufstörung 
- deutliche Schwäche in der Hörverarbeitung für Sprache, der Verarbeitung der Lautfolge 

und Silbenstruktur der deutschen Sprache sowie im phonologischen 
Arbeitsgedächtnis 
 

- Sprachhandlungskompetenz 
Sprachstrukturelles Wissen, weitere der Kommunikation und Interaktion dienende Mittel 
wie Prosodie, Stimme, Redeablauf, Mimik und Gestik werden nur eingeschränkt 
situations- und adressatengerecht eingesetzt und verstanden:  
o Kommunikationsverhalten: kein angemessenes Dialogverhalten, Rückzug, 

Partysprache  
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o Sprachverstehen: Nicht- bzw. Missverstehen, Fehlinterpretationen; das 
Sprachverständnis nimmt deutlich ab, wenn die Satzstrukturen komplexer (z.B. 
Relativsatz), die Wörter/Wortbedeutungen komplizierter (z.B. Fachbegriffe) werden 

o dysfunktionale Strategien bei fehlendem Wortwissen (kein Nachfragen, 
Umschreibungen, Fehlgriffe, Schweigen)  

o Keine erfolgreiche Sprachbetrachtung (keine Selbstkorrektur, keine Sprachspiele) 
 

- Sprache und Denken: Auswirkungen auf die Aneignung der Welt, die kognitive 
Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung  
 

- Realistisches Selbstkonzept/ Personale Identität 
o sich der Wirkung seines kommunikativen Handelns, d.h. seiner Möglichkeiten und 

Grenzen bewusst sein 
o sich mit anderen vergleichen 
o an der Erweiterung seiner Sprachhandlungskompetenz arbeiten 

 
- Eigenständigkeit in der kommunikativen Gestaltung und Pflege sozialer Kontakte/ 

Soziale Identität 
o Form der Kontaktaufnahme 
o eigenständige kommunikative Interaktion mit Gleichaltrigen 
o eigene Wünsche und Interessen in Beziehung zur Umwelt adäquat im Alltag 

kommunizieren  
o sich als Teil einer Gruppe wahrnehmen 
o Kenntnis und Einhaltung sozialer Konventionen und Regeln (z.B. Nähe-Distanz) 
o Umgang mit Konflikten, verbale Klärung 

 

 Ist der damit verbundene Unterstützungs-/Entwicklungsbedarf im schulischen Alltag  
- vorrangig,  
- erheblich (umfänglich und schwerwiegend) und  
- langandauernd? 

 

 Ist der damit verbundene Unterstützungs-/Entwicklungsbedarf im schulischen Alltag 
abzugrenzen von einem Unterstützungs-/Entwicklungsbedarf  
 
- im sonderpädagogischen Bereich Hören und Kommunikation, ggf. im Zusammenhang 

mit einer ICD 10 Diagnose H 90/H 91 Hörverlust, 
- im sonderpädagogischen Bereich Lernen sowie im Bereich der emotionalen und 

sozialen Entwicklung (z.B. bei vorliegender ICD 10 Diagnose F94.0 Elektiver Mutismus),  
- durch eine „besondere Schwierigkeit im Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechnen“ gemäß Richtlinie zur Förderung von Schülerrinnen und Schülern mit 
besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen (2006), 

- durch migrationsbedingten Sprachförderbedarf mit Problemen in den Bereichen 
Genus, Kasus, Numerus, Satzstrukturen sowie im Verstehen und Verwenden von 
Fachwörtern (vgl. Anlage A2) ? 
 

 Ist im Kontext des vorrangigen sonderpädagogischen Förderbedarfs Sprache gem. § 14 
Absatz 4 AO-SF eine zieldifferente Beschulung bzw. ein weiterer Förderbedarf im 
Bereich Lernen erforderlich? Sofern letzteres der Fall ist, bleibt zu prüfen, ob der 
Förderbedarf im Bereich Lernen evtl. handlungsleitend ist.  
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 Liegt im Zusammenhang mit einer medizinischen Diagnose einer Entwicklungsstörung 
des Kindes- oder Jugendalters auch ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich 
Sprache vor? Wie ist dieser diesbezüglich zu begründen?  Mögliche ICD 10 Diagnosen z.B.:  
F 80 umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache 
 F 80.20 Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) 
F81 umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten 
F82 umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen 
F 83 kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung 
F 84 tiefgreifende Entwicklungsstörungen  
F9 ICD10 Diagnosen: Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und 
Jugend (z.B. F94.0 Elektiver Mutismus; z.B. Hyperkinetische Störungen, Aktivitäts- und 
Aufmerksamkeitsstörungen) 
 

 Liegt im Zusammenhang mit einer medizinischen Diagnose einer peripheren Hörstörung 
(ICD 10 Diagnosen: H 90 Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung /H 
91 sonstiger Hörverlust) auch ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Sprache vor? 
Wie ist dieser diesbezüglich zu begründen?  

 
 
Bestandteile der sonderpädagogischen Förderung in diesem Förderschwerpunkt sind 
insbesondere  
 

 die größtmögliche Erweiterung der Sprachhandlungskompetenz, um kommunikative, soziale 
und kognitive Anforderungen zu bewältigen: 
- die Erweiterung sprachstrukturellen Wissens (morphologisch-syntaktisch, semantisch-

lexikalisch, phonetisch-phonologisch) 
- die Anwendung des erlangten sprachstrukturellen Wissens in 

Sprachhandlungssituationen durch spezifische Gestaltung unterrichtlicher 
Sprachlernsituationen im Kontext fachlicher und überfachlicher sowie sozialer 
Anforderungen, 

- die Prävention und Bewältigung von Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache.  

 die Förderung von Grundfunktionen wie Sensorik und Motorik sowie Gedächtnis- und 
Aufmerksamkeitsleistungen, 

 die individuelle Stärkung der Eigenmotivation für die Erweiterung der 
Sprachhandlungskompetenz und des Selbstkonzeptes zur angemessenen Bewältigung 
kommunikativer, sozialer und kognitiver Herausforderungen sowie schulischer 
Anforderungen, 

 die Stärkung der  Gesamtpersönlichkeit mit dem Ziel der Überwindung respektive 
Kompensation und Akzeptanz eingeschränkter Sprachhandlungskompetenz zur Erlangung 
größtmöglicher Selbstständigkeit in der Gesellschaft sowie im Arbeitsleben.   
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A 1.3 Förderschwerpunkt  emotionale und soziale Entwicklung 
 
Vorbemerkung: Ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich der emotionalen und 
sozialen Entwicklung ist gegenüber anderen möglichen sonderpädagogischen 
Förderbedarfen dann als vorrangig zu gewichten, wenn die für diesen Förderschwerpunkt 
spezifischen Fördermaßnahmen im schulischen Erziehungs- und Bildungsprozess 
begründet als handlungsleitend anzusehen sind. 
 
Auszug aus § 5 AO-SF:  

‚Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 
besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler  
- erheblicher Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung eines altersangemessenen Arbeits- 

und Sozialverhaltens festgestellt wird.  
Voraussetzung für die Feststellung ist, dass die  
- über einen längeren Zeitraum beobachtbaren Verhaltensstrukturen einer Schülerin oder 

eines Schülers aufgrund  
1. einer ausgeprägten Einschränkung ihrer oder seiner individuellen Fähigkeit zur 

Verarbeitung emotionaler Prozesse oder zu sozial angemessenem Verhalten oder 
2. einer psychischen Erkrankung  

- zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Entwicklung der eigenen 
Person bzw. der Mitschülerinnen und Mitschüler führen und diese  

- durch unterrichtliche oder erzieherische Maßnahmen in der allgemeinen Schule sowie 
durch ambulante Hilfen nicht vermieden werden kann. ‘ 

 
Fragestellungen, die im Rahmen von Förderplanung bzw. Gutachtenerstellung zu klären sind:  

- Worin besteht der Entwicklungsbedarf einer Schülerin/eines Schülers bezogen auf die 
Bereiche der emotionalen und sozialen Entwicklung? Gibt es Hinweise auf 
traumatisierende und/oder risikoreiche Lebenserfahrungen und /oder seelische 
Verletzungen in der Biographie, mit Auswirkungen auf die emotionale und soziale 
Entwicklung?  

- Lassen sich Besonderheiten  des emotionalen und intentionalen Verhaltens, des Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhaltens einer Schülerin bzw. eines Schülers beschreiben? Treten 
diese Besonderheiten kontextunabhängig in unterschiedlichen Lebensbereichen (Schule, 
Familie, Peergroup) auf?  

- Sind Zusammenhängen zwischen Unterrichtssituationen und besonderen 
Verhaltensweisen zu beobachten? Welche unterrichtlichen und erzieherischen 
Maßnahmen und außerschulische Hilfen wurden bislang genutzt?  

- Liegt auf der Grundlage einer medizinischen Diagnose einer psychischen Störung des 
Kindes- oder Jugendalters (insbesondere sind hier zu nennen F9- ICD 10 Diagnosen: 
Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend bzw. auch 
umschriebene Entwicklungsstörungen, ICD 10, Zweite Achse) auch ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich emotionalen und sozialen Entwicklung vor? 
Wie ist dieser zu begründen? 

- Ist der ermittelte sonderpädagogische Förderbedarf langandauernd und nicht im Rahmen 
einer erweiterten pädagogischen schulischen Förderung des emotionalen Erlebens und 
des sozialen Verhaltens zu beheben? Erweisen sich temporäre therapeutische 
Maßnahmen oder Sozialtrainings als nicht ausreichend? 

- Welche Aussagen sind zu den individuellen Lernmöglichkeiten der Schülerin/des Schülers 
zu machen? Liegt ggf. ein umfänglicher weiterer sonderpädagogische Förderbedarf gem. 
§ 14 Absatz 4 AO-SF mit dem Erfordernis einer zieldifferenten Beschulung bzw. eine 
zusätzlichen sonderpädagogischen Förderung im Bereich Lernen vor? Sofern letzteres 
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der Fall ist, bleibt zu prüfen, ob der Förderbedarf im Bereich Lernen evtl. handlungsleitend 
ist.  

- Welche sonderpädagogischen Fördermaßnahmen sowie ergänzende schulische und 
außer-schulischen Hilfen müssen für diese Schülerin/diesen Schüler in der Planung und 
Umsetzung von Unterricht vorgehalten werden?  

 
Bestandteile der sonderpädagogischen Förderung in diesem Förderschwerpunkt sind:  

- haltgebende, kontinuierliche, feinfühlige Bindung zu mindestens einer festen 
Bezugsperson des schulischen Stammpersonals,  

- gemeinsam abgestimmtes für alle Beteiligten verbindliches Erziehungskonzept unter 
Einbezug des lebensweltlichen Umfeldes, 

- Auswahl der Lerngegenstände, Anforderungsniveau und Prozesssteuerung im Unterricht 
sind an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler orientiert, sodass Interesse, 
motiviertes Arbeiten und Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, 

- Kultivierung guter peer-Beziehungen mit Anleitung zur Selbstachtung und Anerkennung 
der Anderen, 

- Verlässliche Kooperationen und koordinierte Hilfen mit interdisziplinärem Ansatz 
- Möglichkeiten der Krisenintervention und intensivpädagogischer Maßnahmen. 

Schülerbezogene Fördermaßnahmen: 
- Erwerb von Fähigkeiten zur Wahrnehmung und Regulation eigener Emotionen, 
- Erwerb von Empathie für die Belange und das Empfinden und Verhalten von Mitmenschen 

im sozialen Umfeld,  
- Erwerb von Strategien zur angemessenen Interaktion und Kooperation mit anderen 

Menschen in diversen sozialen Kontexten, 
- die Motivation für ein stabiles Verhalten 
- die Aktivierung der Selbstreflexion und Aufbau eines realistischen Selbstkonzepts, 
- die Förderung und Festigung sozialer Fähigkeiten,  
- Befähigung zu einer sozial angemessenen Lebensführung unter besonderer 

Berücksichtigung nachschulischer Perspektiven des persönlichen und beruflichen Alltags. 
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Abgrenzung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs von einem pädagogischen 
Förderbedarf: Abgrenzung eines allgemeinen, migrationsbedingten Sprachförderbedarfs 
von einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Sprache 
 
Auszug aus der BSB-Handreichung Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung,  1. Baustein Diagnostik 
und Förderplanung, Februar 2019: Anlagen A2: 

 

Die Einschätzung der Art des Förderbedarfs im Bereich Sprache bei Kindern bzw. Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund sollte anhand folgender  Kriterien erfolgen:  
 

 Zeit:  

 Seit welchem Lebensalter hat das Kind regelmäßigen Kontakt zur 
Bildungssprache Deutsch?  

 Seit wie vielen Monaten (Kontaktmonate)? 

 Sprachbiografie:  

 Familiärer Sprachgebrauch: Welche Sprache(n) nutzt wer wann mit wem? 

 Deutschsprachige Kompetenz in Familie und Umfeld 

 Bedeutung der Bildungssprache Deutsch in der Familie und im Umfeld       

 Förderung:  

 Wie viel Sprachförderung hat das Kind bislang erhalten? 

 Welcher Art und Qualität war die Sprachförderung (allgemeine Sprachbildung, 
gezielte Förderung nach dem Hamburger Sprachförderkonzept, Logopädie/ 
Sprachtherapie)? 

 Lernzuwachs: Wie groß sind die Fortschritte des Kindes in seiner deutschsprachigen 
Handlungskompetenz im Vergleich zu anderen Kindern? 
 

Ein sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich Sprache kann bei Kindern mit 
Migrationshintergrund dann vorliegen, wenn das Kind seit 18 – 24 Monaten regelmäßig Kontakt 
(=Kontaktmonate) zur Bildungssprache Deutsch hat (in Kita, VSK, 1.Klasse),  seine sprachliche 
Handlungskompetenz in der deutschen Sprache jedoch deutlich hinter der anderer Kinder mit 
Migrationshintergrund zurückbleibt.  
Diese Kriterien beziehen sich vornehmlich auf Kinder vor bzw. zum Schuleintritt bzw. – 
rückblickend – auf Grundschülerinnen und –schüler.  
Im Grundsatz gelten diese ebenso für Schülerinnen und Schüler mit Fluchterfahrung jeden Alters. 
Zugleich sind hier die belastenden Flucht- und Lebensbedingungen unbedingt mit zu bedenken. 
 
Elternbefragungen können ergeben, dass die Kinder in der Familiensprache ebenso wie auf 
Deutsch einen verspäteten Sprechbeginn sowie einen verzögerten und nicht 
synchronisierten Verlauf der Sprachentwicklung aufweisen.  
 
Hinweise auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Sprache liegen vor, wenn die 
für diesen Förderschwerpunkt relevanten Kriterien erfüllt sind (siehe A 1.2).  Wenn für die 
Spracherfassung Diagnostikinstrumente eingesetzt werden, die ausschließlich mittels 
familiensprachlich deutschsprachiger Kinder normiert sind, ist zu beachten, dass  die 
Dateninterpretation immer in Beziehung gesetzt werden muss zu Art und Dauer des Kontaktes 
des Kindes zur Bildungssprache Deutsch. 
 
Sprachen und Sprachfamilien können deutliche Unterschiede aufweisen in Bezug auf die 
jeweiligen linguistischen Strukturen (z.B. Ortsmarkierungen über zusätzliche Wörter oder über 
Endungen, Markierung des Geschlechts über einen Artikel oder über die Wortendung, 
Silbenstruktur mit oder ohne Vokal) ebenso wie in Sprachklang und Hörbild. Dies ist bei der 
Entscheidung über einen sonderpädagogischen oder pädagogischen Förderbedarf im Bereich 
Sprache immer zu berücksichtigen.  
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Eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in der Grundstufe 
ebenso wie in der Sekundarstufe I weist typische Probleme in folgenden Bereichen der deutschen 
Sprache auf:  

 Verarbeitung der Lautfolge und Silbenstruktur der deutschen Sprache (Hörverarbeitung):  
o Wörter oder Sätze werden stark verändert nachgesprochen. 
o Übungen zur phonologischen Bewusstheit (Reimen, Wortspiele, Silbenklatschen, 

Anlaute erkennen) gelingen dem Kind über längere Zeit nicht/kaum erfolgreich 
o Fachbegriffe werden nicht oder in der Wortform deutlich verändert gespeichert und 

abgerufen. 

 im Bereich Semantik:  
o Funktionswörter, vor allem Präpositionen 
o Verstehen und Nutzen von Fachbegriffen 

 im Bereich Grammatik:  
o Genus: fehlerhafte Artikel (bestimmte und unbestimmte) bleiben verfestigt 
o Kasus, Numerus: ebenso 

 in der Morphologie/Syntax: Präpositionalgefüge bzw. adverbiale Bestimmungen des Ortes 
(bei die Tisch) 

 im Schriftsprachbereich 

 im Sprachverstehen:  
o Semantisch und grammatikalisch bedingtes Nicht- bzw. Missverstehen 
o Das Sprachverstehen nimmt deutlich ab, wenn die Satzstrukturen komplexer (z.B. 

Relativsatz), die Wörter/Wortbedeutungen (z.B. Fachbegriffe) komplizierter werden. 

 Im Kommunikationsverhalten  
Die genannten Beeinträchtigungen wirken sich aus in einem eingeschränkten 
Kommunikationsverhalten: 

o Missverstehen, insbesondere im Textverständnis 
o Vermeidung von Sprachgebrauch; Vermeidung von Kommunikationssituationen 
o Ausweichen auf Universalwörter, Einzelwörter und Zeigen, Mimik, Gestik; Kind oder 

Jugendlicher nutzt seine sprachstrukturellen Kompetenzen nicht. 
 
Der hieraus erwachsende Unterstützungsbedarf ist nicht als sonderpädagogischer Förderbedarf 
im Bereich Sprache zu fassen, sondern als migrationsbedingter Sprachförderbedarf, dem 
gemäß dem Hamburger Sprachförderkonzept durch durchgängige Sprachbildung im 
alltäglichen Unterricht sowie durch zusätzliche Förderung zu begegnen ist. 
 
Für eine andere Gruppe von Kindern mit migrationsbedingtem Sprachförderbedarf kann eine 
schulinterne, z.B. im Rahmen der ganztägigen Bildung, oder außerschulische Unterstützung 
durch Logopädinnen/Logopäden oder niedergelassene Sprachtherapeutinnen/ 
Sprachtherapeuten hilfreich sein. Sie wird inklusiv wirksam durch Absprachen mit den 
pädagogischen Fachkräften. 
 
In die Beratung der Sorgeberechtigten sollte - bei pädagogischem ebenso wie 
sonderpädagogischem - Förderbedarf im Bereich Sprache einfließen 

 dass sprachförderliche/sprachtherapeutische/logopädische Unterstützung sich auf alle 
Sprachen, die das Kind spricht, auswirkt, 

 dass in der Familie die „Sprache des Herzens“ gesprochen werden soll,  

 es förderlicher ist, wenn ein Elternteil/Sorgeberechtigter die eigene Familiensprache 
korrekt spricht, als Deutsch mit vielen Fehlern anzubieten. 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

25 
 

Abgrenzung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs von pädagogischem 
Förderbedarf: Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen, 
Rechtschreiben oder Rechnen 
 
Richtlinie zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten 
im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen, MBLSchul 2006, S.110ff; SchulRHH 1.11.3 
(mitunter als „AuL-Richtlinie“ bezeichnet, aber: AuL ist nur Teilaspekt!)  
 
Personenkreis: „Schülerinnen und Schüler, die zwar grundsätzlich in der Lage sind, die 
Anforderungen der besuchten Schulform zu erfüllen, aber festgestellte besondere 
Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen haben. Nicht nach Maßgabe dieser 
Richtlinie – sondern durch andere Fördermaßnahmen - werden Schülerinnen und Schüler 
gefördert, bei denen sonderpädagogischer Förderbedarf besteht oder die aufgrund ihrer nicht 
deutschen Herkunftssprache Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 
oder des Rechnens haben.“  
 
Sonderpädagogischer Förderbedarf: Was genau ist gemeint? „Um auszuschließen, dass 
sonderpädagogischer Förderbedarf im Lernen oder in der geistigen Entwicklung gegeben ist, 
führt die Schule den Grundintelligenztest (CFT 1 bzw. CFT 20-R) durch.“  
 
Daraus folgt:  
o Schülerinnen und Schüler, deren Unterstützungsbedarf auf die Teilbereiche Lesen, 

Rechtschreiben oder Rechnen begrenzt ist, weisen keinen sonderpädagogischen 
Förderbedarf auf. Diese Schülerinnen und Schüler gehören zur Personengruppe der 
Richtlinie mit einem pädagogischen Förderbedarf in einem dieser Teilbereiche.  

o Zugleich können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
durchaus auch in den in der Richtlinie benannten Teilbereichen Unterstützungsbedarf 
aufweisen und sind dann – unter der Voraussetzung einer zielgleichen Beschulung – 
gemäß der Richtlinie zu unterstützen. Einzig eine Außerunterrichtliche Lernhilfe wird ihnen 
angesichts der gemäß § 12 HmbSG erfolgenden schulischen Unterstützung auf der Basis 
ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht gewährt.  

 
Schrittigkeit der Unterstützungsmaßnahmen:  
 
 Lesen/Rechtschreiben: HSP1 / HLP  
 
 PR < 10/ SCHNABEL <15  zusätzliche Förderung: -> Hamburger Sprachförderkonzept  
 

 PR < 5/ SCHNABEL < 1o   zusätzliche Förderung -> Hamburger Sprachförderkonzept  
   zusätzlich: Erleichterungen im Sinne  
   des Nachteilsausgleichs  
     
 
 Nach 6 Monaten schulischer Förderung: PR < 5/ SCNABEL <1o   

   zusätzliche Förderung  
   möglich: AuL auf Antrag (nur SuS ohne SPF)  
   zusätzlich: Erleichterungen im Sinne des  
   Nachteilsausgleichs  
    
 
 

                                                           
1 SCHNABEL löst HSP schrittweise ab 

Handreichung 
Nachteilsausgleich 
2013, S.13: „NTA 
kann auch bei SuS 
mit PR< 10 
geboten sein“   
-> SL-Entscheidung 
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 Rechnen: HaReT  
 

 Nicht ausreichend entwickelte Kompetenzen     
   Förderung im Unterricht durch geeignete Maßnahmen 
 
  PR < 10  zusätzliche schulische Förderung  
 
  PR < 5   zusätzliche schulische Förderung 
     zusätzlich: Erleichterungen im Sinne 
   des Nachteilsausgleichs  
    

Nach 6 Monaten schulischer Förderung: PR < 5:  
   zusätzliche Förderung 
   möglich: AuL auf Antrag (nur SuS ohne SPF)  
   zusätzlich: Erleichterungen im Sinne des Nachteilsausgleichs  
         

 
Abweichen von den Grundsätzen der Bewertung 
 

 
In der gymnasialen Oberstufe sind bei der Bewertung von Klausuren und 
Präsentationsleistungen in allen Unterrichtsfächern Fehler und Mängel in der sprachlichen 
Richtigkeit, in der Ausdrucksfähigkeit, in der gedanklichen Strukturierung und der sachgerechten 
Darstellung zu berücksichtigen (Bildungsplan gymnasiale Oberstufe, Deutsch, S. 8). Die 
Auswirkung der Bewertung der sprachlichen Richtigkeit oder der äußeren Form auf die Note ist 
in Übereinstimmung mit der Vereinbarung der KMK zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe 
und der Abiturprüfung in der gesamten gymnasialen Oberstufe für alle Schülerinnen und Schüler 
begrenzt (Notenschutz): „Bei erheblichen Mängeln in der sprachlichen Richtigkeit oder der 
äußeren Form sind bei der Bewertung der schriftlichen Arbeiten je nach Schwere und Häufigkeit 
bis zu zwei Punkte der einfachen Wertung abzuziehen. Für das Fach Deutsch und in den 
Fremdsprachen gelten in Bezug auf die Bewertung der sprachlichen Richtigkeit besondere 
Regelungen“ (§ 10 Absatz 2 APO-AH).  
 
Besondere Regelungen bestehen ferner für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch und 
in den Fremdsprachen (Abiturrichtlinie 2018, Kap. 6.1): Im Fach Deutsch und in den 
Fremdsprachen ist der Bereich der sprachlichen Richtigkeit der Prüfungsleistung immanent und 
somit nicht doppelt zu bewerten. Allerdings sind bei erheblichen Verstößen gegen die äußere 
Form (ungeordnete Anordnung, nachlässige Handschrift, unklare Streichungen und Verweise) 
bei der Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung je nach Schwere und Häufigkeit der 
Verstöße bis zu zwei Notenpunkte abzuziehen (Abiturrichtlinie 2018, Anlage Deutsch, Kap. 4.5.1). 
 
Mit diesen Regelungen wird die ausschlaggebende Bedeutung der Abschlusszeugnisse  für 
den weiteren Bildungs- und Berufsweg als entscheidender Beitrag zur Chancengleichheit 
berücksichtigt. 

Handreichung 

Nachteilsausgleich 2013, S.13: 

„NTA kann auch bei SuS mit 

PR< 10 geboten sein“ 

-> SL-Entscheidung 

Ein Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung ist seit Inkrafttreten 

der APO-GrundStGy 2011 grundsätzlich nicht mehr möglich, da die Richtlinie nachrangig ist und 

die APO dies für Grundschule und Sek I nicht vorsieht. Gemäß Fachamt wird für die Grundschule 

noch toleriert, wenn für die Bildung der Zeugnisnote im Fach Deutsch die Bereiche „Lesen“ und 

„Richtig schreiben“ außen vor gelassen werden. Für die Sekundarstufe I findet die Richtlinie keine 

Anwendung mehr. 
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Rechts- und Verordnungsrahmen sonderpädagogische Diagnostik, 
sonderpädagogisches Gutachten und Förderplan 
 
 
Für das Folgende gilt: Ein Diagnosebogen entspricht einem sonderpädagogischen Gutachten. 
 
 
Hamburgisches Schulgesetz 
 

§ 34 
Schulärztliche, schulzahnärztliche, schulpsychologische 

und sonderpädagogische Untersuchungen 
 

(1) Soweit zur Vorbereitung einer Entscheidung nach diesem 
Gesetz im Einzelfall schulärztliche, schulpsychologische und 
sonderpädagogische Untersuchungen erforderlich werden, 
sind schulpflichtig werdende Kinder sowie Schülerinnen und 
Schüler verpflichtet, sich untersuchen zu lassen. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und ihre 

Sorgeberechtigten haben die für diese Untersuchungen erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Beantwortung von Fragen zum gesundheitlichen Zustand und zur Vorgeschichte einschließlich 
der sich darauf beziehenden Angaben zur sozialen Situation ist freiwillig. Die betroffenen 
Personen sind hierauf vor Beginn der Untersuchung hinzuweisen sowie über den Zweck der 
Untersuchung zu unterrichten. Ihnen ist Gelegenheit zur Besprechung der Ergebnisse, zur 
Einsichtnahme in die Unterlagen und zur Einholung von Auskünften gemäß § 32 Absatz 3 zu 
geben. 
 
 

§ 12 
Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und Betreuung kranker Schülerinnen und Schüler 
 
(4) Ist sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt worden, werden Art und Ausmaß der Hilfen 
in einem diagnosegestützten Förderplan festgelegt. Bei dessen Aufstellung sollen die 
Sorgeberechtigten und nach Maßgabe ihrer oder seiner Einsichtsfähigkeit die Schülerin oder der 
Schüler sowie die sie oder ihn außerhalb der Schulzeit betreuenden Einrichtungen der 
Jugendhilfe und der Sozialleistungsträger beteiligt werden. Mit dem Förderplan werden auch die 
Integrationsleistungen bewilligt,für die der Schulträger zuständig ist. Der Förderplan ist 
spätestens nach Ablauf eines Jahres fortzuschreiben, soweit nicht eine wesentliche Veränderung 
der Lebensumstände der Schülerin oder des Schülers eine kurzfristige Anpassung erfordert. Bei 
der Festlegung des Lernortes sind die Wünsche der Sorgeberechtigten zu berücksichtigen, § 42 
Absätze 3 und 4 gilt entsprechend. Schulen erfüllen die gegenüber Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhöhte Aufsichtspflicht und leisten die notwendigen 
Hilfestellungen bei den regelmäßig anfallenden Verrichtungen im Schulalltag. Das Nähere zur 
Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs nach Absatz 3 und zur Aufstellung des 
Förderplans regelt der Senat durch Rechtsverordnung. 
 
 
 
 
 
 

§ 34 HmbSG: Diagnostik bei 

sonderpädagogischer 

Fragestellung und Feststellung 

im Rahmen HmbSG ist Pflicht. 

Sie findet auch gegen den 

Elternwillen statt.  
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Verordnung über die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (AO-SF) 
 
 
 

§ 12 
Durchführung der Überprüfung 

  
(1) Die Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt durch die zuständige 
Behörde. 
  
(2) In den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und soziale und emotionale Entwicklung kann 
die Überprüfung durch die zuständige Behörde auf die Schule delegiert werden, die diese dann 
eigenständig durchführt. Die sonderpädagogischen Lehrkräfte bewerten die individuelle Situation 
der Schülerin oder des Schülers sowie ihre oder seine besonderen Bedarfe und legen die 
notwendigen Fördermaßnahmen fest. Sie dokumentieren die wesentlichen Ergebnisse der 
Überprüfung in einem individuellen, diagnosegestützten sonderpädagogischen Förderplan, in 
dem die Entwicklungsvoraussetzungen und der individuelle Förderbedarf vor dem Hintergrund 
konkreter Beobachtungen schulischer Lern- und Interaktionssituationen zu beschreiben sind. Die 
Prüfung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem für die Schülerin oder den Schüler zuständigen 
Lehrkräfteteam und wird gegebenenfalls durch das örtlich zuständige Regionale Bildungs- und 
Beratungszentrum und sonstige öffentliche Leistungsträger unterstützt. 
 
(5) Satz 2: Wird ein sonderpädagogisches Gutachten oder ein sonderpädagogischer Förderplan 
erstellt, sind diese den Sorgeberechtigten auszuhändigen und im Gespräch zu erläutern. Ihnen 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
 

§ 13 
Förderdiagnostik 

  
(1) Auf Basis der Diagnostik und der sonderpädagogischen Förderplanung steuern und sichern 
die Schulen den effizienten und zielgenauen Einsatz der personellen und sonstigen Ressourcen 
für die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
 
 

§ 14 
Entscheidung über den Förderbedarf 

 
(1) Die zuständige Behörde entscheidet auf Grundlage 
der nach dieser Verordnung durchgeführten 
Überprüfung über 

1.  den sonderpädagogischen Förderbedarf,  
2.  den vordringlichen Förderschwerpunkt, 
3.  den Lernort. 
 
 
 

 (4) Sofern bei einer Schülerin oder einem Schüler ein 
Förderbedarf in mehreren Förderschwerpunkten 
besteht, ist ein vorrangig zu gewichtender Förderschwerpunkt zu benennen. Liegt der vorrangige 
Förderschwerpunkt in den Bereichen Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, 
Hören und Kommunikation, körperliche und motorische Entwicklung, oder Autismus, so soll die 

Ein Bescheid benennt grundsätzlich 

nur den vorrangigen 

(„vordringlichen“) Förderschwerpunkt. 

Diesen benennt auch der Förderplan 

im Kopfteil.  

Mögliche weitere Förderbereiche 

werden im Förderplan berücksichtigt. 
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schulische Förderung gemäß den Anforderungen der 
Bildungspläne Grundschule, Stadtteilschule oder 
Gymnasium erfolgen. Die zuständige Behörde kann 
eine zieldifferente Förderung, die gemäß den 
Anforderungen des individuellen sonderpädagogischen 
Förderplans erfolgt, aus wichtigen Gründen 
genehmigen. 

 
 
 

§ 17 
Jährliche Überprüfung, Aufhebung des Förderbedarfs 

  
(1) Ist sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt 
worden, prüft die Zeugniskonferenz mindestens einmal 
jährlich, ob der Förderbedarf fortbesteht, ob der 
Förderschwerpunkt sich geändert hat oder ob andere 
Maßnahmen zur Förderung der Schülerin oder des 
Schülers besser geeignet sind. Die Ergebnisse der 
Überprüfung sind bei der Überarbeitung des 
sonderpädagogischen Förderplans zu berücksichtigen. 
Bei Bedarf kann das örtlich zuständige Regionale 

Bildungs- und Beratungszentrum um Unterstützung gebeten werden. 
  
(2) Liegen bei der Schülerin oder dem Schüler die Voraussetzungen für sonderpädagogischen 
Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale 
Entwicklung nicht mehr vor, ist der Förderbedarf aufzuheben. Die Schule teilt dies den 
Sorgeberechtigten unverzüglich mit und nimmt die erforderlichen Änderungen im 
sonderpädagogischen Förderplan vor. Bei Förderung in den übrigen Förderschwerpunkten 
unterrichtet die Schule die zuständige Behörde, die dann die Entscheidung über den Fortbestand 
des Förderbedarfs nach Maßgabe des § 14 Absatz 3 trifft. Die Entscheidung nach den Sätzen 1 
und 2 kann auch probeweise für höchstens sechs Monate getroffen werden. 

 
§ 18 

Aufstellung des sonderpädagogischen Förderplans 
 

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten einen 
diagnosegestützten, individuellen sonderpädagogischen Förderplan, der spätestens bis zum 
Ablauf des Halbjahres, in dem der sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt wurde, 
aufzustellen ist. 
(2) Der sonderpädagogische Förderplan ist nach Ablauf eines Jahres fortzuschreiben und zu 
aktualisieren, soweit nicht eine wesentliche Veränderung der Lebensumstände der Schülerin 
oder des Schülers eine kurzfristige Anpassung erfordert. Er ist den Sorgeberechtigten nach seiner 
Fertigstellung zu erläutern und auszuhändigen. 
(3) Bei der Aufstellung des Förderplans sollen die Sorgeberechtigten, die Schülerin oder der 
Schüler nach Maßgabe ihrer oder seiner Einsichtsfähigkeit, die sie oder ihn außerhalb der 
Schulzeit betreuenden Einrichtungen der Jugendhilfe sowie die für sonstige unterstützende 
Leistungen vorrangig zuständigen Sozialleistungsträger angemessen beteiligt werden. Die 
Beteiligung kann im Rahmen einer Förderplankonferenz in einem gemeinsamen Austausch der 
für die sonderpädagogische Förderung der Schülerin oder des Schülers zuständigen Lehrkräfte 
sowie der in Satz 1 genannten Beteiligten erfolgen. 
(4) Der sonderpädagogische Förderplan bedarf der Zustimmung der Sorgeberechtigten. Stimmen 
die Sorgeberechtigten nicht zu, entscheidet die zuständige Behörde. 

Da gemäß § 17 AO-SF eine jährliche 

Überprüfung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs 

stattfindet, erfolgen Befristungen nur 

noch im Rahmen von § 14 (4) AO-SF. 

§ 14 (4): 

Die im Falle von § 14 (4) 

ausgesprochene Befristung gilt für den 

sonderpädagogischen Förderbedarf 

und die Zieldifferenz.                            

(Näheres siehe unter „Zieldifferenz“) 
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§ 19 
Inhalt des sonderpädagogischen Förderplans 

  
(1) Der sonderpädagogische Förderplan enthält 
mindestens Angaben über 
1.  die individuellen Förderbereiche, 
2.  die Lernausgangslage,  
3.  die individuellen Lernziele und Lernindikatoren, 
4.  die konkreten Fördermaßnahmen 

(Unterrichtsinhalte, Methoden, Sozialformen, 
Medien), 

5.  Formen der Evaluation (Erreichung der 
Lernziele, Angabe der Überprüfungszeiträume, 
Konsequenzen der Förderung, Reflexion). 

 
(2) Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den 
Schwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung soll sich der 
sonderpädagogische Förderplan unbeschadet des Absatzes 1 in zwei Abschnitte unterteilen. Der 
erste Abschnitt enthält eine kurze Beschreibung der Grundlagen für die Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs und schließt mit der Feststellung des Förderbedarfs in 
einem oder mehreren der genannten Förderschwerpunkte ab. Sofern ein kombinierter 
Förderbedarf in mehreren Bereichen besteht, erfolgt ein Hinweis, in welchem Bereich der 
vorrangige Förderbedarf besteht. Der zweite Abschnitt enthält Angaben zu den Förderbereichen, 
den Zielen der Förderung, den Fördermaßnahmen und deren Wirksamkeit. Die vorgesehen 
Fördermaßnahmen sind unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Umsetzung und der 
Zuständigkeiten im Schulalltag zu benennen. 
(3) In den sonderpädagogischen Förderplan sollen auch solche Leistungen aufgenommen 
werden, für die die zuständige Behörde als Sozialleistungsträgerin zuständig ist. Auf Leistungen 
anderer Sozialleistungsträger soll hingewiesen werden. 
 

§ 20 
Nachteilsausgleich 

 
(3) Wird ein Nachteilsausgleich gewährt, ist dieser im sonderpädagogischen Förderplan der 
Schülerin oder des Schülers anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der Förderplan benennt den 

vorrangigen Förderschwerpunkt im 

Kopfteil, den der Bescheid ausweist. 

 

Mögliche weitere Förderbereiche 

werden im Förderplan berücksichtigt. 
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Widerspruch    

B34 (Referat),V31 (Rechtsabteilung): Verfahrensablauf bei Widerspruch 
gegen das Ergebnis eines Feststellungsverfahrens  

in der gemeinsamen Diagnostik von Schule und ReBBZ 
zum sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich LSE  

 (gilt für Kinder in allgemeinen Schulen)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostik durch Schule und ReBBZ 

---------------------------------------------------- 

finale Entscheidung durch ReBBZ 

Bescheid   

--------------------------------------------------

-- 

durch ReBBZ 

Widerspruch 
--------------------------------------------------

-- 
zulässig nur von Sorgeberechtigten, 
nicht von Schule und deren 
Mitarbeiter 
 

Abhilfeprüfung 
--------------------------------------------------

-- 
durch ReBBZ 

Abhilfe - positiv 
Aufhebung des Bescheides 
Und korrigierter  Bescheid  

---------------------------------------------------- 
durch ReBBZ 

Abhilfe - negativ 
Weiterleitung an Rechtsabteilung 
 mit Unterlagen 

----------------------------------------------- 
durch ReBBZ 

Abgabenachricht 
an Sorgeberechtigte 

mit Vordruck 
So2/3 ReBBZ 

Entscheidung 
---------------------------------------------- 

durch Rechtsabteilung  
V31  

Widerspruchsbescheid 
an Sorgeberechtigte, 
Kopie an ReBBZ und 
allgemeine Schule 

mit Vordruck 
von V31 
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Datenschutz: Rechts- und Verordnungsrahmen  

Hamburgisches Schulgesetz 
 

§ 34 
Schulärztliche, schulzahnärztliche, schulpsychologische und sonderpädagogische 

Untersuchungen 
 

(1) Soweit zur Vorbereitung einer Entscheidung nach diesem Gesetz im Einzelfall schulärztliche, 
schulpsychologische und sonderpädagogische Untersuchungen erforderlich werden, sind 
schulpflichtig werdende Kinder sowie Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich untersuchen 
zu lassen. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und ihre Sorgeberechtigten haben die für diese 
Untersuchungen erforderlichen Angaben zu machen. Die Beantwortung von Fragen zum 
gesundheitlichen Zustand und zur Vorgeschichte einschließlich der sich darauf 
beziehenden Angaben zur sozialen Situation ist freiwillig. Die betroffenen Personen sind 
hierauf vor Beginn der Untersuchung hinzuweisen sowie über den Zweck der Untersuchung zu 
unterrichten. Ihnen ist Gelegenheit zur Besprechung der Ergebnisse, zur Einsichtnahme in die 
Unterlagen und zur Einholung von Auskünften gemäß § 32 Absatz 3 zu geben. 
 

§ 35 
Beratungen 

 
Die schulpsychologische und sozialpädagogische Beratung dient der Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern und ihren Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Lern- und 
Leistungsbereich, im Zusammenleben und beim gemeinsamen Lernen in der Schule sowie deren 
Vorbeugung. Die Beantwortung von Fragen im Rahmen der schulpsychologischen und 
sozialpädagogischen Beratung ist freiwillig. 
 

§ 99 
Datenverarbeitung beim Schulärztlichen Dienst und Schulberatungsdienst 

 
(1) Die für die schulärztlichen Aufgaben und für den 
Schulberatungsdienst zuständigen Stellen dürfen personenbezogene 
Daten von Kindern, Schülerinnen, Schülern und Dritten verarbeiten, 
soweit dies zur Durchführung der ihnen nach § 34 obliegenden 
Aufgaben erforderlich ist. Im Rahmen von Untersuchungsverfahren 
nach § 34 Absätze 1, 4 und 5 darf der Schule und der zuständigen 
Behörde nur das für sie maßgebende Ergebnis einer Pflicht-
untersuchung übermittelt werden. Die entsprechenden           
Untersuchungsunterlagen dürfen der Schule und der zuständigen 
Behörde auch zum Zwecke der Durchführung von Verfahren nach §§ 
12, 19 und 41 a übermittelt werden. Entsprechendes gilt hinsichtlich der 
zuständigen Behörde zum Zwecke der Durchführung von 
Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren. 
(2) Personenbezogene Daten über freiwillige Untersuchungen dürfen der Schule oder der 
zuständigen Behörde nur mit Einwilligung der betroffenen Personen übermittelt werden. 
(3) Daten, die die für schulärztliche Aufgaben und für den Schulberatungsdienst zuständigen 
Stellen verarbeiten, müssen sicher gegen Einsichtnahme und Verarbeitung anderer Stellen, 
auch der Schulen und der für das Schulwesen zuständigen Behörde, geschützt sein. 
 

Datenverarbeitung 

innerhalb der 

Dienststelle sowie 

die Weitergabe 

erfolgt 

zweckgebunden und 

gemäß dem 

Grundsatz der 

Erfordernis. 
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Dienstanweisung zum Datenschutz und zur Aktenführung in den Dienststellen der 
Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ)  und weiteren Beratungsstellen der 
Behörde für Schule und Berufsbildung 

Entwurf 2018 

1. Ziel der Dienstanweisung 

Diese Dienstanweisung regelt die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die 

Aufgabenerfüllung durch die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (im Folgenden: 

ReBBZ) …und durch die Schulsozialarbeit in den Stadtteilschulen. Ziel dieser Anweisung ist es, 

die notwendigen technischen und organisatorischen Anordnungen zu treffen, um die spezifischen 

Forderungen des Persönlichkeitsschutzes, des Datenschutzes und der Datensicherheit bei der 

Beratungstätigkeit, insbesondere in Hinblick auf die im Rahmen des Beratungsverhältnisses 

anvertrauten Daten, einwandfrei umzusetzen. 

2. Geltungsbereich der Dienstanweisung 

2.1. Sachlicher Geltungsbereich 

Die Vorgaben dieser Dienstanweisung sind bei allen 

Beratungstätigkeiten der in Ziffer 1 genannten Beratungsstellen zu 

beachten. Insoweit die in Ziffer 1 genannten Stellen neben der 

Beratungstätigkeit auch eine dauerhafte Beschulung von Schülerinnen 

und Schülern vornehmen, findet diese Dienstanweisung in Bezug auf 

die Beschulung keine Anwendung. …..  

2.2. Personeller Geltungsbereich 

Die Dienstanweisung ist für alle Personen (im Folgenden Beratungskräfte), denen im Rahmen 

ihres Beschäftigungsverhältnisses Beratungsaufgaben der in Ziffer 1 genannten 

Beratungsstellen zugewiesen oder übertragen worden sind, verbindlich. Außer den ständig bei 

den Beratungsstellen tätigen Personen sind auch 

 Praktikantinnen und Praktikanten, 

 Hospitierende und ehrenamtlich tätige Personen, 

 Honorarkräfte und 

 von der Schule an die Beratungsstellen abgeordnete 

Pädagoginnen und Pädagogen  

 sowie in die Gutachter- oder Beratungstätigkeit eingebundene, 

an Regelschulen tätige Sonderpädagoginnen und 

Sonderpädagogen   

vor Beginn ihrer Tätigkeit dienstrechtlich oder vertraglich auf die Einhaltung 

der den Datenschutz und den Persönlichkeitsschutz sichernden 

rechtlichen Bestimmungen zu verpflichten. … 

MitarbeiterInnen 

der 

Bildungsabteilung 

sind in DirK- und 

Beratungstätigkeit 

vorgesehen und 

einbezogen. 

DA gilt nicht für 

MitarbeiterInnen 

aus der Bildungs-

abteilung in Bezug 

auf eine dortige 

Beschulung. 
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3.1. Datenverarbeitung bei Pflichtuntersuchungen  

Werden die Beratungsstellen durch die Schulen oder die zuständige Behörde beauftragt, 

Maßnahmen nach dem Schulgesetz wie beispielsweise die Durchführung psychologischer 

Untersuchungen oder Testverfahren vorzunehmen, gelten die nachfolgend genannten 

Regelungen, deren Bedeutung für die Beratungsstellen hier kurz erläutert wird:  

 § 99 Absatz 1 HmbSG: Die Beratungsstellen dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, 

soweit dies zur Durchführung von schulärztlichen, schulpsychologischen oder 

sonderpädagogischen Untersuchungen (vgl. § 34 HmbSG) erforderlich ist. Insoweit bedarf 

es also keiner Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten bzw. der  einsichtsfähigen 

Schülerinnen und Schüler.  

 § 34 HmbSG: Soweit es zur Vorbereitung einer Entscheidung 

nach dem Schulgesetz erforderlich ist, sind schulpflichtig 

werdende Kinder sowie Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich 

untersuchen zu lassen. Zudem besteht eine Verpflichtung der 

Schülerinnen und Schüler und ihrer Sorgeberechtigten, die für diese 

Untersuchungen erforderlichen Angaben zu machen. Hingegen ist die Beantwortung von 

Fragen zum gesundheitlichen Zustand und zur Vorgeschichte einschließlich der sich darauf 

beziehenden Angaben zur sozialen Situation freiwillig. Hierauf und auf den Zweck der 

Untersuchung sind die Sorgeberechtigten bzw. die  einsichtsfähigen Schülerinnen und 

Schüler vor Beginn der Untersuchung hinzuweisen. 

 § 99 Absatz 1 Satz 2 HmbSG: Der Schule oder der zuständigen Behörde darf nur das für 

sie maßgebende Ergebnis einer Pflichtuntersuchung gem. § 34 Absätze 1, 4 und 5 

HmbSG übermittelt werden. Insofern ist genau abzuwägen, welche Inhalte aus dem 

Ergebnis der Pflichtuntersuchung ggfs. in einem sonderpädagogischen Gutachten 

aufgenommen bzw. berücksichtigt werden dürfen und müssen.  

 § 99 Absatz 3 HmbSG:  Grundsätzlich sind alle Daten, die bei den 

Beratungsstellen verarbeitet werden, sicher gegen die Einsichtnahme 

und die Verarbeitung anderer Stellen, auch der Schulen und der für 

das Schulwesen zuständigen Behörde, zu schützen. …  

 

 

 

 

 

 

 

DirK erfolgt im Rahmen  

§ 34 HmbSG als 

Pflichtuntersuchung 

Austausch der 

Beratungskräfte 

innerhalb einer 

Dienststelle 

untereinander ist 

vorgesehen. 
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3.2. Datenverarbeitung bei Beratungstätigkeit auf freiwilliger Basis 

Bei der freiwilligen Inanspruchnahme eines Beratungsangebots der unter Ziffer I. genannten 

Beratungsstellen gelten folgende gesetzliche Vorschriften, deren Bedeutung für die 

Beratungsstellen hier kurz erläutert wird:  

 § 35 Satz 2 HmbSG: Die Beantwortung von Fragen im Rahmen der schulpsychologischen 

und sonderpädagogischen Beratung ist freiwillig. Mit der Inanspruchnahme der Beratung 

willigen die Ratsuchenden bzw. ihre Sorgeberechtigten in die 

Datenverarbeitung durch die Beratungsstelle ein. Diese 

Einwilligung erfolgt in schriftlicher Form und schließt auch, soweit 

es zur Ausübung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, 

den Austausch der Beratungskräfte der jeweiligen 

Beratungsstelle untereinander ein. Unzulässig ist jedoch die 

Weitergabe personenbezogener Daten an Schulen, an die BSB  

oder an Dritte. Die Anfragenden sind hierüber sowie über die 

Freiwilligkeit ihrer Angaben bei Beginn der Beratung zu 

unterrichten. 

 § 203 Absatz 1 StGB: Nehmen Schülerinnen und Schüler oder ihre Sorgeberechtigten die 

schulpsychologische, sonder- oder sozialpädagogische Beratung der in Ziffer 1 dieser 

Dienstanweisung genannten Beratungsstellen in Anspruch, so kann sich zwischen ihnen 

und der jeweiligen Beratungskraft ein spezifisches Vertrauensverhältnis entwickeln, in 

Rahmen dessen der Beratungskraft ein Geheimnis aus dem persönlichen Lebensbereich 

der Anfragenden anvertraut oder sonst bekannt wird. Geheimnisse sind Tatsachen, die nur 

einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und die nach dem verständlichen 

Interesse der Betroffenen (diejenige bzw. derjenige, die oder der ein Geheimnis anvertraut 

hat)  nicht weiter bekannt werden sollen. In Hinblick auf diese Geheimnisse unterliegen die 

Beratungskräfte der strengen Schweigepflicht aus § 203 Absatz 1 StGB. Wird ein zum 

persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis unbefugt offenbart (das heißt einem 

Dritten oder gar der Öffentlichkeit mitgeteilt), ist dies strafbar. Unbefugt ist die Weitergabe 

jedoch dann nicht, wenn der oder die Anfragende eingewilligt hat oder eine gesetzliche 

Grundlage die Weitergabe im Einzelfall erlaubt (siehe hierzu Ziffer 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch der 

Beratungskräfte 

innerhalb einer 

Dienststelle 

untereinander ist auch 

bei freiwilliger Beratung 

vorgesehen. 
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III. Anlagen 

 

Instrumente 

 

DirK 1: Dokumentation der Information der Sorgeberechtigten 
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DirK 2: Dokumentation der Förderkonferenz 
 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

38 
 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

39 
 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

40 
 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

41 
 

DirK 3: 10-Felder-Orientierungsrahmen 
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DirK 4: Gesprächsleitfaden für die Förderkonferenz 
 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

43 
 

 

 



 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Diagnostik in regionaler Kooperation (DirK)                                                                                                                                  
Handbuch  Fassung 01.2020 

 

44 
 

Diagnosebögen 
 
Hinweise:  
 

 Die Diagnosebögen liegen vor für die sonderpädagogischen Förderbedarfe  
- Lernen 
- Sprache 
- emotionale und soziale Entwicklung. 

 Die Grundstruktur ist identisch. 
 

 

 Regelhaft wird derjenige Diagnosebogen eingesetzt, der dem 
vorrangigen Förderbedarf entspricht, auch wenn dieser von dem 
vermuteten oder zuvor schulisch festgestellten Förderbedarf abweicht. 
Wenn die Dokumentation mit dem zweitgenannten begonnen worden ist, 
wird die Bearbeitung in diesem Bogen beendet.  
Dann müssen die Punkte Schlussfolgerung (6.) und Erklärung der 
Sorgeberechtigten (7.) aus dem Bogen des vorrangigen Förderbedarfs 
komplett und unverändert übertragen werden! 
 
 

 Der Punkt Datenanalyse- und –interpretation (3.) enthält die 10 Felder des 
Orientierungsrahmens in der Grundstruktur der Aufteilung von 
Individuum und Kontext sowie des Abgleich des 
Entwicklungsfortschritts im Verhältnis zu einer gezielten 
Unterstützung, deren Grad von Zielgerichtetheit ebenfalls zu 
beschreiben ist. Diese Grundstruktur ist sicherzustellen. Zugleich 
können die Felder in einer dem konkreten Fall angepassten 
Reihenfolge und Intensität bearbeitet werden.  
 
 

 Der Punkt Zusammenfassung und Interpretation (4.) enthält die 
AO-SF-Definition des Förderschwerpunktes. Diese ist stets zu belassen! 
Die Darstellung des Förderschwerpunktes mit Kriterien und Fragen (als 
Auszug aus der Handreichung) ist in Bezug auf den Inhalt vollumfänglich 
einzuhalten, kann in Bezug auf die Form wiederum in einer dem konkreten 
Fall angepassten Reihenfolge und Intensität verarbeitet und verändert 
werden. 

 
 

 In der Zusammenfassung und Interpretation erfolgt die 
abschließende Festlegung auf einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf als Entscheidungsvorbereitung gemäß § 14 Absatz 1 AO-
SF: 

„Die zuständige Behörde entscheidet auf Grundlage der nach 
dieser Verordnung durchgeführten Überprüfung über  
1. den sonderpädagogischen Förderbedarf,  
2. den vordringlichen Förderschwerpunkt,  
3. den Lernort.“ 

 
 

Welcher Bogen? 

-> vorrangiger 

Förderschwer-

punkt! 

ACHTUNG:  

6.+7. beachten! 

3. 

10-Felder als 

Grundstruktur 

4. 

AO-SF 

Definition  

bleibt! 

4. 

AO-SF § 14 (1):  

Entscheidung 

nach dem 

vorrangigen SPF 
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 Soweit erforderlich erfolgt zugleich die Abwägung in Bezug auf den vorrangigen 
Förderschwerpunkt im Sinne § 14 Absatz 4 Satz 1 AO-SF:  

„Sofern bei einer Schülerin oder einem Schüler ein Förderbedarf in 
mehreren Förderschwerpunkten besteht, ist ein vorrangig zu 
gewichtender Förderschwerpunkt zu benennen.“ 

D.h. im Diagnosebogen können durchaus mehr als ein 
Förderschwerpunkt als sonderpädagogischer Förderbedarf benannt 
und Unterstützungshinweise für die Förderplanung erarbeitet werden. 
Zugleich ist der Vorrangige stets klar herauszuarbeiten.  
 
 

 In der Zusammenfassung und Interpretation erfolgt bei Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs Sprache oder emotionale und soziale 
Entwicklung zugleich die abschließende Positionierung in Bezug auf das 
Erfordernis einer zieldifferente Beschulung in Sinne § 14 Absatz 4 Satz 2 
AO-SF:  
„Liegt der vorrangige Förderschwerpunkt in den Bereichen Sprache, 
emotionale und soziale Entwicklung …, so soll die schulische Förderung 
gemäß den Anforderungen der Bildungspläne Grundschule, Stadtteilschule 

oder Gymnasium erfolgen. Die zuständige Behörde kann eine zieldifferente Förderung, 
die gemäß den Anforderungen des individuellen sonderpädagogischen Förderplans 
erfolgt, aus wichtigen Gründen genehmigen.“ 

        
       Ist diese nicht angezeigt, wird dies ebenso benannt.  
 
 

 

 Die Punkte 5. Schlussfolgerung und 6. Stellungnahme der 
Sorgeberechtigten bleiben immer unverändert.  
An dieser Stelle werden genannt:  

- gemäß § 14 Absatz 1 AO-SF der vorrangige 
sodnerpädagogische Förderbedarf, 

- gemäß § 14 Absatz 4 Satz 2 die ggf. erforderliche zieldifferente 
Beschulung (Zieldifferenz oder weiterer SPF Lernen) 

- bei Nichtfeststellung eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs ein ggf. vorliegender pädagogischer 
Förderbedarf. 

       
      Weiteres wird nicht benannt. Dies steht in der Zusammenfassung. 
 

4. 

AO-SF § 14 (4) 

Satz 1: 

vorrangiger SPF 

4. 

AO-SF § 14 (4) 

Satz 2: 

Zieldifferenz 

 

5. 

Schlussfolgerung 

und  

6. Stellungnahme 

der 

Sorgeberechtigten 

werden nicht 

geändert!  
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Diagnosebogen-Beispielvorlage: Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Lernen 
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Informationsschreiben 
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Arbeitshilfen 

 

Kooperative Förderplanung in acht Schritten 

aus: Unterrichtsentwicklung: Förderplanung im Team, S.14 ff; LISUM Berlin Brandenburg, 2010: 

 

„Als Strukturierungshilfe für das Teamgespräch werden, ähnlich wie in der Kollegialen 
Fallberatung, Kärtchen erstellt, die die wesentlichen Elemente der einzelnen 
acht Phasen in kurzer Form beinhalten. Ein relativ strenges Einhalten der Phasen 
hat sich bewährt und dient der Zielorientierung. Erfahrungsgemäß kann ein geübtes 
Team mit Hilfe dieser Struktur innerhalb einer guten Stunde zu einem sehr praxistauglichen 
Ergebnis kommen. 
Es kann sehr hilfreich sein, wenn ein mit dieser Methode vertrautes Teammitglied in 
die Kooperative Förderplanung einführt und die ersten Gespräche leitet. „Es hat sich 
ferner gezeigt, dass der Gesprächsleiter durch seine Sichtweisen und sein Verhalten 
nicht nur die Arbeitsatmosphäre und gezieltes und effektives Vorgehen bewirkt, 
sondern dass viele Teilnehmer diese wertschätzende und unterstützende Haltung 
auch auf die Fördersituation übertragen.“2 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser 
Gespräche vergleichen häufig ihre im Alltag unentwegt – oft ergebnislos – geführten 
Gespräche über Kinder mit diesem zielführenden Verfahren und bemerken deutlich 
den produktiven Charakter dieser neuen Methode. Durch Erfahrung werden sie 
selbst fähig, diese Teamgespräche ohne Begleitung von außen zu führen. 
Die im Folgenden dargestellten acht Verfahrensschritte entstanden in Anlehnung an 
Wolfgang Mutzecks „Kooperative Förderplanung“3. Dabei wurden einzelne Schritte 
vor dem Hintergrund eigener Praxiserfahrungen modifiziert bzw. ergänzt.“ 
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Kooperative Förderplanung in acht Schritten 

aus: Unterrichtsentwicklung: Förderplanung im Team, S. 16f; LISUM Berlin Brandenburg,2010: 

 

 


